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Ziele des Abschlussberichts  
Der Schwerpunkt des Abschlussberichts des Gemeinschaftsprojekts von CEMR und EGÖD - 
„Länderspezifische Gestaltung des Europäischen Semesters“ liegt auf drei Aspekten:  

• Vorstellung eines Überblicks über die Entwicklung, den Inhalt und das Verfahren des Europäischen 
Semesters 

• Analyse der verfügbaren Erkenntnisse über die Beteiligung der lokalen und regionalen 
Gebietskörperschaften (LRG) und der Sozialpartner des Sektors der lokalen und regionalen 
Gebietskörperschaften am Europäischen Semester  

• Beleuchten der Schlüsselfragen, die sich für das gemeinsame sektorale sozialpartnerschaftliche Projekt 
ergeben. 

Der vorliegende Bericht stellt den neuesten Stand zu diesem Thema dar und berücksichtigt dabei die 
vorhandene Literatur und die Berichte von Wissenschaftlern und europäischen Organen und Einrichtungen. Der 
Bericht beinhaltet auch [die] Erörterungen im Rahmen des Projekts, darunter drei regionale Seminare in 
Kopenhagen, Madrid und Vilnius in den Jahren 2018 und 2019. Dabei ist es wichtig festzustellen, inwieweit die 
Sozialpartner im LRG-Sektor über die Kapazitäten zur Teilnahme am Verfahren des Europäischen Semesters 
auf nationaler Ebene verfügen, wie weit sie dazu in der Lage sind bzw. auch bereits daran teilnehmen und 
welchen Einfluss ihre Beiträge haben. 

Der Bericht ist wie folgt aufgebaut: 

• Im 1. Abschnitt werden die wichtigsten Merkmale des Europäischen Semesters zusammenfassend 
beschrieben; 

• Der 2. Abschnitt untersucht die Rolle der Sozialpartner und der lokalen und regionalen 
Gebietskörperschaften in Bezug auf das Europäische Semester; 

• Der 3. Abschnitt vermittelt einen Überblick über die Beteiligung von LRG-Akteuren und Sozialpartnern 
am Verfahren des Europäischen Semesters; 

• Abschnitt 4 enthält Schlussfolgerungen und Hinweise aus dem Verlauf des Projekts. 
• Der Bericht hat drei Anhänge, welche die Ergebnisse der drei regionalen Seminare des 

Gemeinschaftsprojekts zusammenfassen. 
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1. Was ist das Europäische Semester? 
Das Verfahren des Europäischen Semesters wurde 2010 im Zusammenhang mit der Wirtschaftskrise von 2008 
eingeführt, um sicherzustellen, dass die Wirtschafts-, Finanz-, Beschäftigungs- und Sozialpolitiken der 
Einzelstaaten effizient und systematisch koordiniert werden, um die Ziele der Strategie Europa 2020 zur 
Erzielung eines intelligenten, nachhaltigen und inklusiven Wachstums, die Ziele des Stabilitäts- und 
Wachstumspakts (SWP) und die Prioritäten der nationalen Reformen zu erreichen.  

Das Semester ist ein jährlicher Zyklus komplexer politischer Interaktionen, an dem die europäischen 
Institutionen, die nationalen Regierungen, die Sozialpartner und andere Akteure auf EU- und einzelstaatlicher 
Ebene beteiligt sind. Das Verfahren des Europäischen Semesters zielt darauf ab, die Mitgliedstaaten zu 
ermutigen, ihre Haushalts-, Wirtschafts-, Sozial- und Beschäftigungspolitik den auf EU-Ebene vereinbarten 
Zielen und Vorschriften im Rahmen der Ziele von Europa 2020 und des SWP anzugleichen.  

Am Zyklus der Politikkoordinierung sind alle EU-Mitgliedstaaten sind des Europäischen Semesters1 beteiligt. 
Allerdings können über Mitglieder des Euroraums, die das Verfahren für makroökonomische Ungleichgewichte 
(MIP) anwenden, auch Sanktionen des korrektiven Arms des MIP und des SWP verhängt werden. Grundsätzlich 
gibt es keine Sanktionen für die Nichtdurchführung der Strukturreformen, die nicht ausdrücklich Teil des 
Verfahrens des MIP und des SWP im Rahmen des Europäischen Semesters sind. Das Europäische Semester 
basiert auf einem jährlichen Abstimmungsverfahren mit festen Terminen (siehe Abbildung 1).  

Abbildung 1: Der jährliche Zeitplan des Europäischen Semesterverfahrens  

Quelle: Europäische Kommission2  
                                                
1 Mitgliedstaaten, die ein MoU [/ eine Absichtserklärung] im Rahmen des SWP unterzeichnet haben, legen keine 
separaten NRP vor und erhalten keine spezifischen länderspezifischen Empfehlungen, ihr politisches 
Koordinierungsverfahren ist auf die Umsetzung der Vereinbarungen in der Absichtserklärung ausgerichtet.  
2https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-
monitoring-prevention-correction/european-semester_de  

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester_de
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester_de
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Die wichtigsten Meilensteine im Jahreszyklus des Europäischen Semesters:  

In der Vorbereitungsphase bestimmt der Europäische Rat die jährlichen wirtschaftspolitischen Prioritäten auf 
der Grundlage einer Empfehlung der Europäischen Kommission in Form des jährlichen Wachstumsberichts. 
Aus den Vereinbarungen lassen sich normalerweise länderspezifische Empfehlungen zur Haushaltspolitik (für 
die Entwicklung der nationalen Stabilitäts- und Konvergenzprogramme) und zur Wirtschafts-, Beschäftigungs- 
und Sozialpolitik (für die Entwicklung der nationalen Reformprogramme) ableiten. Es handelt sich um ein von 
der Europäischen Kommission erstelltes und im November veröffentlichtes jährliches Dokument, das das 
jährliche Europäische Semester einleitet, indem es die allgemeinen wirtschaftlichen Prioritäten der EU für das 
kommende Jahr und für Europa 2020 darlegt und die Mitgliedstaaten um die Berücksichtigung bei der 
Ausarbeitung ihrer nationalen Reformprogramme (NRP) ersucht. Der letzte Jahreswachstumsbericht für das 
Jahr 20183 umfasste die folgenden thematischen Schwerpunkte (siehe Abbildung 2): 

• Investitionnsschub zur Stützung des Aufschwungs und zur Steigerung des langfristigen Wachstums  
• Strukturreformen für inklusives Wirtschaftswachstum, Aufwärtskonvergenz und Wettbewerbsfähigkeit  
• Verantwortungsvolle Finanzpolitik zur Unterstützung der Nachhaltigkeit und Konvergenz.  

 

Die Prioritäten der jährlichen Wachstumsberichts werden vom Ministerrat und den verschiedenen 
Unterausschüssen vor der März-Tagung des Europäischen Rates erörtert, der dann die Prioritäten für die 
nationalen und Haushalts- und wirtschaftspolitischen Maßnahmen bestimmt.  

Im Entwurf des Gemeinsamen Beschäftigungsberichts, der dem Jahreswachstumsbericht beigefügt ist, wird 
die Sozial- und Beschäftigungssituation in der EU bewertet4. Der Gemeinsame Beschäftigungsbericht ist in 
Artikel 148 AEUV vorgesehen und bietet einen jährlichen Überblick über die wichtigsten beschäftigungs- und 
sozialpolitischen Entwicklungen in der EU insgesamt sowie über die Reformmaßnahmen der Mitgliedstaaten im 
Einklang mit den beschäftigungspolitischen Leitlinien. Darüber hinaus wird im gemeinsamen 
Beschäftigungsbericht 2018 zum ersten Mal die Leistung der Mitgliedstaaten in Bezug auf die Europäische 
Säule sozialer Rechte erfasst. 

Im Warnmechanismusbericht (WMB) werden die Mitgliedstaaten anhand eines Scoreboards, das aus 
ausgewählten Indikatoren besteht, im Hinblick auf etwaige makroökonomische Ungleichgewichte ermittelt, die 
von der Kommission eingehend überprüft werden sollten. Der Warnmechanismusbericht (WMB) bildet den 
Auftakt zum jährlichen Verfahren zur Überwachung makroökonomischer Ungleichgewichte (MIP), mit dem 
Ungleichgewichte, die einem reibungslosen Funktionieren der Wirtschaft der Mitgliedstaaten und der EU 
entgegenstehen und dem ordnungsgemäßen Funktionieren der Wirtschafts- und Währungsunion abträglich sein 
können, ermittelt und behoben werden sollen.  

                                                
3 Verfügbar unter https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2017-comm-690_en_0.pdf  
4 Verfügbar unter https://ec.europa.eu/info/publications/2018-european-semester-draft-joint-employment-report_en  

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2017-comm-690_en_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/publications/2018-european-semester-draft-joint-employment-report_en
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In der Umsetzungsphase legen die Regierungen der Mitgliedstaaten der Kommission ihre mittelfristigen NRP5 
vor, die sich an diesen Zielempfehlungen orientieren. Die Programme beschreiben genauer, wie die Ziele der 
Strategie Europa 2020 erreicht werden, welche nationalen Maßnahmen umgesetzt werden und wie die 
Empfehlungen der EU (auch im Hinblick auf frühere länderspezifische Empfehlungen) berücksichtigt wurden. 
Die Mitgliedstaaten legen der Kommission ihr nationales Reformprogramm vor6. Darüber hinaus stellen die 
Länder des Euro-Währungsgebiets ihr Stabilitätsprogramm vor, bei dem es sich um einen Dreijahres-
Haushaltsplan handelt.7 Die Nichtmitgliedstaaten der Euro-Zone legen ihre Konvergenzprogramme vor 
(ebenfalls Dreijahres-Haushaltspläne).8 Die Kommission prüft die Pläne und gibt eine Empfehlung ab, wie der 
Rat über sie abstimmen soll. 

Die Europäische Kommission und der Europäische Rat beraten länderbezogen zur allgemeinen Wirtschafts- 
und Haushaltspolitik in Form von länderspezifischen Empfehlungen, die den Schwerpunkt für Reformen auf 
nationaler Ebene bilden sollten.9 Die Empfehlungen sind eine Reihe von Maßnahmen, die jeder Mitgliedsstaat 
entsprechend seiner wirtschaftlichen und sozialen Leistung des Vorjahres und der Umsetzung der im 
Jahreswachstumsbericht festgelegten Prioritäten ergreifen sollte. Die länderspezifischen Empfehlungen werden 
von der Kommission auf Grundlage einer Bewertung der Herausforderungen, Risiken und Unzulänglichkeiten 
der Politik in dem betreffenden Land vorgeschlagen und sollen die Verwirklichung von Europa 2020, des 
Stabilitäts- und Wachstumspakts und anderer strategischer Ziele in dem Land unterstützen. Die Empfehlungen 
sollen sich auf die Strukturreformen konzentrieren, welche die Mitgliedstaaten in den nächsten 12 bis18 
Monaten realistischerweise erreichen können. Die von der Kommission vorgeschlagenen Empfehlungen 
werden von den nationalen Regierungen im Rat erörtert, von den Staats- und Regierungschefs der EU auf 
einem Gipfel im Juni gebilligt und im Juli von den nationalen Finanzministern formell angenommen. Damit soll 
den nationalen Regierungen genügend Zeit eingeräumt werden, um die Empfehlungen in ihre Reformpläne und 
nationalen Haushalte für das folgende Jahr einzubeziehen. Für die Länder der Eurozone müssen die nationalen 
Regierungen die Entwürfe für ihre Haushaltspläne für das folgende Jahr bis zum 15. Oktober vorlegen. Die 
Kommission prüft diese Pläne auf ihre Vereinbarkeit mit dem Stabilitäts- und Wachstumspakt. Die Kommission 
gibt im November zu jedem Plan eine formelle Stellungnahme ab, so dass ihre Empfehlungen bei der 
endgültigen Formulierung der nationalen Haushalte berücksichtigt werden können. Die Finanz- und 
Wirtschaftsminister der Eurozone erörtern die Bewertung der Pläne durch die Kommission im ECOFIN-Rat. 

In der Analyse- und Nachbereitungsphase bewertet die Kommission in den Länderberichten des Folgejahres, 
wie gut diese länderspezifischen Empfehlungen umgesetzt wurden und welche verbleibenden/neuen 
Reformprioritäten in jedem der Mitgliedstaaten entstehen10. Eingehende Bewertungen der Fortschritte bei der 
Umsetzung der einzelnen Mitgliedstaaten im Vergleich zu den länderspezifischen Empfehlungen des Vorjahres 
waren fester Bestandteil der Arbeit der Kommission im Rahmen des Europäischen Semesters. Die Berichte 
decken alle Bereiche von makroökonomischer oder sozialer Bedeutung ab und enthalten eine 
Bestandsaufnahme der haushaltspolitischen Lage der einzelnen Länder. Die Bewertung der Kommission beruht 
auf der gemeinsamen Analyse aller relevanten Maßnahmen, die das Land ergriffen oder angekündigt hat, durch 
ein interdisziplinäres Team von Länderanalysten, die mit einem horizontalen Bewertungsrahmen für jeden 
Politikbereich verglichen werden. Da die Reformfortschritte oft nicht direkt messbar sind und sich der Umfang 
der Herausforderungen für die Länder unterscheidet, werden Fortschritte meist qualitativ eingeschätzt. Dabei 
                                                
5 Die NRP, die in der Regel für einen Zeitraum von 2-3 Jahren gelten, sind unter https://ec.europa.eu/info/business-
economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-
correction/european-semester/european-semester-timeline/national-reform-programmes-and-stability-convergence-
programmes_enverfügbar  
6 https://ec.europa.eu/info/2017-european-semester-national-reform-programmes-and-stability-convergence-
programmes_en  
7 https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-
monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact/stability-and-convergence-programmes/assessment-
programmes-2017_en  
8 Ebd. Mitgliedstaaten, die an der Vereinbarung / dem MoU beteiligt sind, legen kein gesondertes NRP vor.  
9 Verfügbar unter https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-
governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/european-semester-timeline/eu-country-specific-
recommendations_en  
10 https://ec.europa.eu/info/publications/2017-european-semester-country-reports_en  

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/european-semester-timeline/national-reform-programmes-and-stability-convergence-programmes_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/european-semester-timeline/national-reform-programmes-and-stability-convergence-programmes_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/european-semester-timeline/national-reform-programmes-and-stability-convergence-programmes_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/european-semester-timeline/national-reform-programmes-and-stability-convergence-programmes_en
https://ec.europa.eu/info/2017-european-semester-national-reform-programmes-and-stability-convergence-programmes_en
https://ec.europa.eu/info/2017-european-semester-national-reform-programmes-and-stability-convergence-programmes_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact/stability-and-convergence-programmes/assessment-programmes-2017_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact/stability-and-convergence-programmes/assessment-programmes-2017_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact/stability-and-convergence-programmes/assessment-programmes-2017_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/european-semester-timeline/eu-country-specific-recommendations_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/european-semester-timeline/eu-country-specific-recommendations_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/european-semester-timeline/eu-country-specific-recommendations_en
https://ec.europa.eu/info/publications/2017-european-semester-country-reports_en
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werden die Fortschritte bewertet, die jeder Mitgliedsstaat der EU bei der Bewältigung der in den Vorjahrs-
Empfehlungen der EU aufgeworfenen Fragen erzielt hat. 

Obwohl der Einfluss des Europäischen Semesterverfahrens Gegenstand erheblicher Diskussionen ist, 
beeinflusst das Verfahren die die rechtlichen und politischen Entwicklungen auf nationaler Ebene in einer Reihe 
von politischen Handlungsbereichen, darunter öffentliche Ausgaben, Beschäftigung, Bildung und 
Sozialfürsorge. 

Auch das Europäische Semester hat seit 2010 eine Reihe bedeutender Reformen erfahren, diese betreffen 
sowohl die Inhalte als auch die Vorgehensweise und den Zeitplan.  

Im Jahr 2015 hat die Europäische Kommission eine Reihe von Neuerungen in das Semesterverfahren 
aufgenommen, die darauf abzielen, das Verfahren zu „straffen“, die politische Eigenverantwortung zu 
erhöhen und die Beteiligung der Sozialpartner am Verfahren zu verbessern. Dazu gehören:  

• Veröffentlichung der Länderanalysen durch die Kommission nun bereits zu Beginn des Jahres, um den 
Mitgliedstaaten mehr Zeit für Erörterungen, auch mit den Sozialpartnern, einzuräumen  

• Eine Aufforderung an die Mitgliedstaaten, ihre NRP „neu auszurichten“ und die nationalen Parlamente 
und Sozialpartner gezielt in die Ausarbeitung der NRP einzubeziehen, wobei auch mehr Zeit dafür 
vorgesehen und der Zeitrahmen von sechs auf zwölf Monate verlängert wird11  

• Die frühzeitige Vorlage der Länderberichte, um mehr Zeit für die Prüfung und Erörterung der 
Empfehlungen auf EU-Ebene einzuräumen. Der neue Zeitplan wurde angenommen, um den 
Sechsmonatszyklus auf ein jährliches Verfahren zu erweitern, damit bilaterale Treffen mit den 
Mitgliedstaaten und „Erkundungsmissionen“ der Kommission vor Ort möglich sind und mehr Zeit für die 
Beteiligung der nationalen Parlamente und der Sozialpartner auf nationaler Ebene zur Verfügung steht  

• Verstärkte Zusammenarbeit mit anderen wichtigen Akteuren in diesem Verfahren, insbesondere dem 
Europäischen Parlament und den Sozialpartnern auf EU-Ebene 

• Einführung der Funktion der Europäischen Semesterbeauftragten in jedem Mitgliedsstaat, um auf 
nationaler Ebene eine Anlaufstelle für die Interaktion zwischen der Kommission und den Akteuren auf 
nationaler Ebene bereitzustellen12 

• Rückgang der Anzahl der länderspezifischen Empfehlungen zurückgegangen aufgrund einer 
verminderten Anzahl vorrangiger Handlungsfelder und Strukturreformen durch die Konzentration der 
länderspezifischen Empfehlungen auf eine Empfehlung.  

Die Europäische Kommission veröffentlichte am 26. April 2017 nach einer umfassenden Anhörung zum Entwurf 
der Europäischen Säule der sozialen Rechte im Laufe des Jahres 2016 die endgültige Fassung der Säule.13  

Die Veröffentlichung des Säule ist Teil eines umfassenderen Bündels von Initiativen, die die Zukunft der 
Europäischen Union und die Stärkung ihrer sozialen Dimension betreffen, einschließlich der Veröffentlichung 
eines „Weißbuch zur Zukunft Europas“14 und eines „Reflexionspapiers über die soziale Dimension Europas“15. 
Die Säule betrifft in erster Linie das Eurogebiet, gilt aber für alle EU-Mitgliedstaaten, die sich daran beteiligen 
wollen, und besteht aus einer Liste von 20 „Grundsätzen“, die als „Rechte“ formuliert und in drei Kapitel 
gegliedert sind: 

1) Chancengleichheit und Zugang zum Arbeitsmarkt  

                                                
11 In der ursprünglichen Ausgestaltung im Jahr 2010 war das Semester ein sechsmonatiger Koordinationszyklus, der sich 
von März bis September eines jeden Jahres erstreckte, also dem Zeitraum, der in den meisten Ländern der Erstellung des 
Vorentwurfs des Haushaltsplans entspricht. Dies deckte sich weitgehend mit dem Gedanken eines Mechanismus zur Ex-
ante-Koordinierung der nationalen Haushaltspolitiken auf europäischer Ebene. 
12 Siehe ihre Liste in den Delegationen der Kommission, abrufbar unter https://www.eurodiaconia.org/wordpress/wp-
content/uploads/2016/07/LIST-OF-EUROPEAN-SEMESTER-OFFICERS.pdf  
13 https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-
rights_de  
14 Verfügbar unter https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/whitepaper_de.pdf  
15 Verfügbar unter https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-social-dimension-europe_de  

https://www.eurodiaconia.org/wordpress/wp-content/uploads/2016/07/LIST-OF-EUROPEAN-SEMESTER-OFFICERS.pdf
https://www.eurodiaconia.org/wordpress/wp-content/uploads/2016/07/LIST-OF-EUROPEAN-SEMESTER-OFFICERS.pdf
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_en
https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/whitepaper_de.pdf
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-social-dimension-europe_de
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2) Faire Arbeitsbedingungen  

3) Sozialer Schutz und soziale Inklusion. 

Die Säule wird von einem sozialpolitischen Scoreboard flankiert, welches sich aus 14 Leitindikatoren und einer 
Reihe von Subindikatoren zusammensetzt und als Bezugsrahmen für die Überwachung des sozialen 
Fortschritts in einer greifbaren, umfassenden und objektiven Weise dient, und für die Bürger leicht zugänglich 
und verständlich sein soll. Es soll die wichtigsten beschäftigungs- und sozialpolitischen Herausforderungen, mit 
denen die Mitgliedstaaten, die EU und der Euroraum konfrontiert sind, sowie die im Laufe der Zeit erzielten 
Fortschritte bei der Umsetzung der Säule aufzeigen. Die Säule ist eine nicht verbindliche Initiative, die 
hauptsächlich durch nicht verbindliche politische Instrumente, vor allem das Europäische Semester (z.B. die 
länderspezifischen Empfehlungen), umgesetzt werden soll. Allerdings wird die Säule auch von einer 
Empfehlung für Legislativmaßnahmen zur Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben und zum sozialen Schutz 
aller Arten von Arbeitsplätzen begleitet.  
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2. Die Rolle der Sozialpartner und der lokalen 
und regionalen Gebietskörperschaften im 
Europäischen Semester 

 
In den vorangegangenen Abschnitten dieses Berichts wurden die Entwicklung, der Inhalt und die Bestandteile 
des Europäischen Semesterverfahrens beschrieben. Vor diesem Hintergrund erörtert dieser Abschnitt: 

• Die Gründe für die Beteiligung der Sozialpartner und der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften 
in das Verfahren des Europäischen Semesters (das „Warum“); 

• Das Verfahren für ihre Einbeziehung in den verschiedenen Mitgliedstaaten und seine Entwicklung (das 
„Wie“); und 

• Die Qualität dieser Beteiligung sowie einige Erfahrungen zu bewährten Praktiken (das „Wie gut“). 

Der abschließende Abschnitt dieses Berichts behandelt dann einige wesentliche Dimensionen und Fragen, die 
im Rahmen des gemeinsamen Projekts von CEMR und EGÖD diskutiert und weiter differenziert wurden. 

2.1. Gründe für die Einbeziehung der 
Sozialpartner 

Die Gründe für die Einbeziehung der Sozialpartner in das Verfahren des Europäischen Semesters sind sowohl 
auf europäischer als auch auf nationaler Ebene zu finden. Sie stehen im Zusammenhang mit den im Rahmen 
des Semesterverfahrens beschlossenen politischen Inhalten und der Rolle, die den Sozialpartnern bei der 
Gestaltung der Politik in diesen Bereichen sowohl auf EU-Ebene als auch national zuerkannt wird.  

Aus einer spezifischen politischen Perspektive deckt das Europäische Semester einige Themen ab, die eng mit 
den direkten Interessen und Aufgaben der Arbeitgeber- und Gewerkschaftsorganisationen zusammenhängen. 
Im Hinblick auf die zentrale Rolle der Sozialpartner bei Tarifverhandlungen16 deckt das Semester die 
länderspezifischen Empfehlungen ab und hat dazu geführt, dass länderspezifische Empfehlungen in Bezug auf 
Maßnahmen und Rechtsvorschriften zur Regelung der Arbeitsbedingungen wie beispielsweise der 
Gesetzgebung zum Kündigungsschutz abgegeben werden. Obwohl die EU keine Zuständigkeit in Bezug auf 
Arbeitsentgelte hat, waren in den letzten Jahren länderspezifische Empfehlungen in Bezug auf die (Mindest-
)Lohnfestsetzung und die Wechselwirkung zwischen Löhnen, Leistungssystemen und der Gewährleistung eines 
angemessenen Lebensstandards nicht selten. Während diese Empfehlungen Länder, für welche die MoU gelten 
(und somit in dieser Zeit außerhalb des Verfahrens des Europäischen Semesters angesiedelt sind), am 
stärksten betroffen haben, waren Empfehlungen, welche die Lohngestaltung direkt oder indirekt beeinflussen, 
nicht auf die Länder des MoU beschränkt. Dies hat zu einiger Kritik an Einmischungen der europäischen 
Institutionen in die Tarifautonomie der Sozialpartner geführt.  

Aus einer breiteren politischen Perspektive betrachtet, beeinflusst das Semester regelmäßig die 
Politikgestaltung im Bereich17 der Beschäftigungs- und Sozialpolitik, wo Sozialpartner auf nationaler Ebene 
häufig einen wichtigen Beitrag18 leisten und wo Sozialpartner auf europäischer Ebene gemäß den EU-
                                                
16 Die spezifische Beteiligung der Sozialpartner an den Tarifverhandlungen ist offensichtlich von Land zu Land 
unterschiedlich, wobei einige Partner an den Tarifverhandlungen auf nationaler und/oder sektoraler Ebene beteiligt sind, 
während andere hauptsächlich bei den Verhandlungen auf Unternehmensebene eine Rolle spielen. Je nach der Art der 
nationalen Systeme der Arbeitsbeziehungen werden diese Verhandlungen unterschiedliche Themenbereiche im 
Zusammenhang mit Arbeitsentgelten und den Arbeitsbedingungen betreffen. 
17 Die Schätzung der Anzahl und des Anteils der länderspezifischen Empfehlungen, die sich mit sozial- und 
beschäftigungspolitischen Themen befassen, ist je nach Definition unterschiedlich (siehe z.B. Clauwaert (2014) und 
Bekker (2015)), ihr Anteil wird aber im Allgemeinen auf ungefähr 50 % der länderspezifische Empfehlungen veranschlagt. 
18 Der Grad der Beteiligung an der politischen Entscheidungsfindung ist wiederum von den nationalen Strukturen der 
Arbeitsbeziehungen abhängig, kann aber auch von wirtschaftlichen und politischen Entwicklungen beeinflusst sein. 
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Verträgen19 eine besondere Rolle in der Politikgestaltung innehaben. Da Wirtschafts- und Sozialpolitik 
zunehmend als untrennbarer Zusammenhang betrachtet werden, wurde außerdem nach den ersten Jahren des 
formellen Europäischen Semesterverfahrens der Schluss gezogen, dass die Planung, Durchführung und 
Überwachung des gesamten Europäischen Semesterzyklus ohne die starke Beteiligung der Sozialpartner auf 
europäischer und nationaler Ebene wahrscheinlich weniger erfolgreich sein würde. 

Im Jahr 2013 gaben EGB, BusinessEurope, CEEP und UEAPME eine gemeinsame Erklärung über die 
Beteiligung der Sozialpartner an der wirtschaftspolitischen Steuerung in Europa ab und erklärten:  

„Beteiligung der Sozialpartner an der Ausarbeitung und Umsetzung von Maßnahmen, die sich direkt oder 
indirekt auf die Beschäftigung und die Arbeitsmärkte auswirken, ist in allen Phasen des Europäischen 
Semesters von wesentlicher Bedeutung, um ihre Position zu berücksichtigen. Die Anhörungen der Sozialpartner 
sollten rechtzeitig und sinnvoll sein und die notwendigen Analysen und Vorschläge ermöglichen, die in den 
Entscheidungsfindungsprozess passen20. 

Auch die Europäische Kommission hat in ihrer Mitteilung über die Stärkung der sozialen Dimension der 
Wirtschafts- und Währungsunion21 bestätigt, dass es bei der Beteiligung der Sozialpartner am Europäischen 
Semester Verbesserungspotenziale gibt. In der Mitteilung wurde daher vorgeschlagen, eine Reihe praktischer 
Maßnahmen zu ergreifen, um die Beteiligung der Sozialpartner auf europäischer und nationaler Ebene durch 
die Einführung regelmäßigerer Sitzungen vor und nach der Annahme des Jahreswachstumsberichts und des 
Gemeinsamen Beschäftigungsberichts zu verbessern und die Mitgliedstaaten dazu anzuregen, alle mit den 
länderspezifischen Empfehlungen verbundenen Reformen mit ihren einzelstaatlichen Sozialpartnern zu 
erörtern. 

Darüber hinaus betonte der Vizepräsident der EU-Kommission Dombrovskis im März 2015 im Zusammenhang 
mit dem Neubeginn für den sozialen Dialog, dass auf EU- und nationaler Ebene noch mehr getan werden 
müsse, um die Sozialpartner in das Verfahren des Europäischen Semesters einzubeziehen, einschließlich 
zusätzlicher Anhörungen auf beiden Ebenen vor der Annahme des Jahreswachstumsberichts und der 
länderspezifische Empfehlungen. Eine wirksamere Beteiligung sollte auch durch eine frühere Veröffentlichung 
der Länderberichte gewährleistet werden, um mehr Zeit für die Vorbereitung und Anhörungen zur Verfügung 
einzuräumen.  

Im Jahr 2016 wurde eine vierteilige Erklärung über einen „Neubeginn für den sozialen Dialog“ unterzeichnet, 
welcher die Rolle der Sozialpartner im Rahmen des Verfahrens22 des Europäischen Semesters weiter betonte. 
In dieser Erklärung verpflichtet sich die Kommission, die Beteiligung der Sozialpartner auf Unionsebene an der 
wirtschaftspolitischen Steuerung in Europa und am Europäischen Semester zu verstärken, während der Rat alle 
Mitgliedstaaten auffordert, die rechtzeitige und sinnvolle Beteiligung der nationalen Sozialpartner unter 
uneingeschränkter Beachtung der nationalen Praktiken, auch durch das Europäische Semester, zu 
gewährleisten, um zur erfolgreichen Umsetzung der länderspezifischen Empfehlungen beizutragen‘. Die 
branchenübergreifenden Sozialpartner verpflichteten sich, zwei Seminare zum Austausch von Informationen 
und bewährten Verfahren zu organisieren, um die Rolle der Sozialpartner im Verfahren des Europäischen 
Semesters stärken. Diese Bedeutung der Rolle der Sozialpartner am Semesterverfahren wurde in der 
Europäischen Säule sozialer Rechte, die auf dem Europäischen Rat von Göteborg am 17. November 
201723proklamiert wurde, erneut bekräftigt. 

                                                
19 Diese Rolle ist in Artikel 151 AEUV bestimmt. 
20 EGB, BusinessEurope, CEEP, UEAPME (2013), Beteiligung der Sozialpartner an der europäischen Wirtschaftsführung, 
Erklärung der europäischen Sozialpartner, Brüssel 
21 Europäische Kommission (2013), Stärkung der sozialen Dimension der Wirtschafts- und Währungsunion, COM(2013) 
690 
22 https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=15738angId=de  
23 https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-
rights_de  

https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=15738angId=de
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_de
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_de
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2.2. Gründe für die Beteiligung der lokalen und 
regionalen Sozialpartner 

Auf nationaler Ebene wird erwartet, dass im Verfahren des Europäischen Semesters neben den nationalen 
Parlamenten auch die lokalen und regionalen Sozialpartner eine wichtige Rolle spielen. Von ihnen wird 
insbesondere folgendes erwartet: 

• Aktive Beiträge zur Entwicklung der nationalen Reformprogramme / nationalen Stabilitäts- und 
Konvergenzprogramme der Regierung, indem die Partner ihre Standpunkte, Ratschläge, Erfahrungen 
und Beiträge den nationalen zentralen Regierungsstellen zur Kenntnis geben, wenn diese eine 
nationale Antwort im Rahmen des Europäischen Semesterverfahrens entwickeln; dabei sollte 
insbesondere darauf geachtet werden, wie sich die länderspezifischen Empfehlungen auf nationaler 
Ebene am besten umsetzen lassen (z. B. welche politischen Hebel sollten geändert werden, welche 
Akteure sollten einbezogen werden)  

• Überprüfung und kritische Bewertung der von der Zentralregierung vorgeschlagenen nationalen 
Reformprogramme / nationalen Stabilitäts- und Konvergenzprogramme im Rahmen der bestehenden 
Dialogstrukturen, indem die Auswahl der Reformen, ihre Inhalte und Durchführungsmodalitäten kritisch 
untersucht werden, so dass in den nationalen Antworten im Rahmen des Europäischen 
Semesterverfahrens die geeignetsten und wirksamsten politischen Antworten artikuliert werden 

• Beiträge zur Umsetzung der nationalen Reformprogramme / nationalen Stabilitäts- und 
Konvergenzprogramme, da die lokalen und regionalen Gebietskörperschaften in vielen nationalen 
Reformbereichen als zentrale Ebene der Maßnahmenumsetzung zuständig sind.  

Die Gründe für diese erwartete Beteiligung liegen vor allem darin, dass die lokale/regionale Dimension Teil der 
für jedes Land erstellten länderspezifischen Empfehlungen ist, sowohl in Bezug auf die direkte Beziehung 
zwischen der Zentralregierung und den lokalen Regierungen als auch in Bezug auf die Maßnahmenbereiche, 
bei denen die regionalen/lokalen Regierungen eine Schlüsselrolle spielen (wie öffentliche Finanzen, Steuern, 
Gesundheits- und Sozialfürsorge, Bildung, Umwelt usw.24.). Die Zahl der länderspezifischen Empfehlungen, die 
sowohl den LRG-Sektor selbst als auch die von den LRG-Akteuren abgedeckten Maßnahmenbereiche 
betreffen, war relativ hoch.  

Ein vom Ausschuss der Regionen (AdR)25 zum Europäischen Semester 2017 erstellter Jahresbericht schätzt, 
dass 76 % der länderspezifischen Empfehlungen gebietsbezogen sind, da sie regional unterschiedlichen 
Herausforderungen beleuchten und ihre Umsetzung von den Aktivitäten der regionalen und lokalen 
Gebietskörperschaften abhängt. Dies ist ein erheblicher Anstieg gegenüber den 56 % der länderspezifische 
Empfehlungen, die 2015 als gebietsbezogen eingestuft wurden. Diese länderspezifischen Empfehlungen 
beziehen sich hauptsächlich auf die Arbeitsmarkt-, Bildungs- und Sozialpolitik sowie die öffentliche Verwaltung 
und das Umfeld für Unternehmen.  

Darüber hinaus sind auch die direkt an die LRG gerichteten Empfehlungen von 23 % im Jahr 2015 auf 62 % im 
Jahr 2017 gestiegen.  

Für die Zwecke dieses Berichts wurde Empfehlungen besondere Aufmerksamkeit beigemessen, die sich direkt 
auf die LRG (im Sinne von Reformen der öffentlichen Verwaltung) beziehen, und der Schwerpunkt auf 
Maßnahmen gelegt, die in vielen Mitgliedstaaten zu den Kernverantwortlichkeiten der LRG gehören (z. B. 

                                                
24 Die Rollen und Zuständigkeiten der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften sind in den Mitgliedstaaten 
unterschiedlich. Weitere Informationen finden Sie z.B. in: Rat der Gemeinden und Regionen Europas, lokale und regionale 
Gebietskörperschaften in Europa: Strukturen und Kompetenzen, 2016 
http://www.ccre.org/docs/Local_and_Regional_Government_in_Europe.EN.pdf 

25 Ausschuss der Regionen (2018), Territoriale Analyse der länderspezifischen Empfehlungen, Bericht des 
Lenkungsausschusses der Europa-2020-Monitoringplattform.  

http://www.ccre.org/docs/Local_and_Regional_Government_in_Europe.EN.pdf
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Arbeitsmarktpolitik, Bildungs- und Sozialpolitik). Dies führt zu einer etwas niedrigeren Schätzung der für LRG 
relevanten länderspezifische Empfehlungen. 

Im Zeitraum 2017-2018 wurden für acht von 28 Mitgliedstaaten länderspezifische Empfehlungen abgegeben, 
die in direktem Zusammenhang zu den Beziehungen zwischen den lokalen und regionalen 
Gebietskörperschaften und den Zentralregierungen oder dem Sektor der lokalen und regionalen Verwaltungen 
stehen. Das beinhaltet eine Reihe von Reformen, die erforderlich sind, z. B. Maßnahmen zur Verbesserung der 
Ausgaben auf den verschiedenen Verwaltungsebenen, zur Verbesserung der Koordinierung zwischen den 
Verwaltungsebenen und zur Steigerung der Effizienz in der gesamten Regierung (siehe Tabelle 1).  

Tabelle 1: 2017-2017 Länderspezifische Empfehlungen mit direkter Relevanz für die LRG-Akteure  

Mitgliedsstaat Länderspezifische Empfehlungen mit direkter Relevanz für den LRG-Sektor 

Deutschland Beschleunigung der öffentlichen Investitionstätigkeit auf allen staatlichen Ebenen 

Spanien Beseitigung regionaler Ungleichheiten bei Bildung und Einkommen, Verstärkung 
der Koordinierung zwischen regionalen Arbeitsverwaltungen, Sozialdiensten und 
Arbeitgebern, um besser auf die Bedürfnisse von Arbeitssuchenden und 
Arbeitgebern einzugehen 

Kroatien Verringerung der Fragmentierung und Verbesserung der funktionalen Verteilung 
der Kompetenzen in der öffentlichen Verwaltung bei gleichzeitiger Steigerung der 
Effizienz und Verringerung der territorialen Ungleichheiten bei der Erbringung 
öffentlicher Dienstleistungen 

Zypern Verabschiedung der wichtigsten Gesetzesreformen zur Verbesserung der Effizienz 
des öffentlichen Sektors, insbesondere in Hinblick auf die Funktionsweise der 
öffentlichen Verwaltung, die Führung von staatlichen Einrichtungen und 
Kommunalverwaltungen 

Lettland Steigerung der Effizienz und Stärkung der Rechenschaftspflicht im öffentlichen 
Sektor, insbesondere durch Vereinfachung von Verwaltungsverfahren und 
Stärkung der Regelung zur Vermeidung von Interessenkonflikten, auch für 
Insolvenzverwalter. 

Malta Erweiterung des Umfangs der Überprüfung von laufenden Ausgaben auf den 
öffentlichen Sektor im weiteren Sinne und Einführung leistungsbezogener 
öffentlicher Ausgaben. 

Österreich Rationalisierung und Straffung der Zuständigkeiten der 
verschiedenen Regierungsebenen und Abstimmung ihrer Finanzierungs- und 
Ausgabenverantwortung. 

Rumänien Verabschiedung von Rechtsvorschriften zur Gewährleistung eines professionellen 
und unabhängigen öffentlichen Dienstes unter Anwendung objektiver Kriterien. 
Verbesserung der Projektpriorisierung und -vorbereitung bei öffentlichen 
Investitionen. Gewährleistung der termingerechten, vollständigen und nachhaltigen 
Umsetzung der nationalen Strategie für das öffentliche Auftragswesen 

Quelle: Eigene Analyse der länderspezifischen Empfehlungen. 

Viele Mitgliedstaaten erhielten auch länderspezifische Empfehlungen in Politikbereichen, in denen die lokalen / 
regionalen Gebietskörperschaften eine wichtige Rolle spielen. In 15 Mitgliedstaaten, darunter die Tschechische 
Republik, Deutschland, Estland, Irland, Frankreich, Kroatien, Italien, Zypern, Lettland, Ungarn, Portugal, 
Rumänien, Slowenien, die Slowakei und das Vereinigte Königreich, sind Verbesserungen bei der Verwaltung 
der öffentlichen Finanzen erforderlich.  
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• Verbesserungen der Beschäftigungs- und Bildungspolitik wurden in 23 Mitgliedstaaten festgestellt, 
darunter Belgien, Bulgarien, Deutschland, Estland, Irland, Spanien, Frankreich, Kroatien, Italien, 
Zypern, Lettland, Litauen, Luxemburg, Ungarn, die Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, 
Slowenien, die Slowakei, Finnland und das Vereinigte Königreich.  

• Verbesserungen im Bereich der Gesundheitsversorgung in 10 Mitgliedstaaten, darunter Bulgarien, 
Zypern, Lettland, Litauen, Österreich, Portugal, Rumänien, Slowakei, Slowenien und Finnland.  

• Infrastruktur/Wohnungsbau in fünf Mitgliedstaaten, darunter Belgien, Deutschland. Irland, Polen, 
Portugal.  

Dies bedeutet, dass mit Ausnahme Dänemarks26 alle Mitgliedstaaten im Jahr 2017 länderspezifische 
Empfehlungen erhielten, deren Umsetzung die Beteiligung regionaler und lokaler Regierungsakteure erfordert.  

Ein ähnliches Bild ergibt sich nach der Analyse der länderspezifischen Empfehlungen in den letzten drei 
Jahreszyklen seit 2014. In diesem Zeitraum erhielt fast die Hälfte (oder 13 von 28) der Mitgliedstaaten eine oder 
mehrere länderspezifische Empfehlungen, die direkt mit Veränderungen im LRG-Sektor zusammenhingen. Dies 
betraf die folgenden Mitgliedstaaten (siehe Tabelle 2). 

Tabelle 2: Länderspezifische Empfehlungen seit 2014 mit direktem Bezug zu den LRG-Akteuren  

Mitgliedsstaat Länderspezifische Empfehlungen 

Belgien in den Jahren 
2015 und 2016 

Einigung auf eine verbindliche Verteilung fiskalischer Ziele auf alle 
Regierungsebenen. 

Deutschland Im Jahr 2016: Verbesserte Gestaltung der föderalen Finanzbeziehungen mit Blick 
auf eine Steigerung der öffentlichen Investitionen, insbesondere auf kommunaler 
Ebene; im Jahr 2014 Verbesserung der Gestaltung der Finanzbeziehungen 
zwischen Bund, Ländern und Gemeinden auch mit Blick auf die Gewährleistung 
angemessener öffentlicher Investitionen auf allen staatlichen Ebenen. 

Estland Im Jahr 2016: durch die Verabschiedung und Umsetzung der vorgeschlagenen 
Kommunalverwaltungsreform und im Jahr 2014: Bessere Ausgewogenheit 
zwischen den Einnahmen der Kommunalverwaltung und den übertragenen 
Zuständigkeiten. Verbesserung der Effizienz der Kommunalverwaltungen und 
Gewährleistung der Bereitstellung qualitativ öffentlicher Dienstleistungen in hoher 
Qualität auf lokaler Ebene, insbesondere von Sozialdienstleistungen, welche die 
Aktivierungsmaßnahmen ergänzen. 

Spanien Im Jahr 2016: Koordinierung der Ausschreibungsvorschriften auf allen 
Regierungsebenen und im Jahr 2015: Stärkung der Transparenz und 
Rechenschaftspflicht der regionalen öffentlichen Finanzen und im Jahr 2014: 
Umsetzung der Empfehlungen des Ausschusses für die Reform der öffentlichen 
Verwaltung auf allen Regierungsebenen. Stärkung der Kontrollmechanismen und 
stärkere Transparenz von Verwaltungsentscheidungen, insbesondere auf 
regionaler und lokaler Ebene. 

Frankreich Im Jahr 2016: Förderung unabhängiger Evaluierungen der öffentlichen 
Maßnahmen, um Effizienzgewinne in allen Teilsektoren des Gesamtstaats zu 
ermitteln; im Jahr 2015 Verstärkte Anstrengungen, um die Überprüfung der 
Ausgaben wirksam zu gestalten, die Evaluierung der öffentlichen Maßnahmen 
fortzusetzen und Einsparungsmöglichkeiten in allen Teilsektoren des 
Gesamtstaats, einschließlich der Sozialversicherung und der 
Kommunalverwaltung, zu ermitteln. Maßnahmen zur Begrenzung des Anstiegs 

                                                
26 Dort wurde nur eine länderspezifische Empfehlungen zur Förderung des Wettbewerbs im binnenorientierten 
Dienstleistungssektor ausgesprochen. 
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des Verwaltungsaufwands der Gebietskörperschaften; im Jahr 2014: Festlegung 
eines klaren Zeitplans für den laufenden Dezentralisierungsprozess und 
Einleitung erster Schritte bis Dezember 2014, um Doppelarbeit in der Verwaltung 
zu vermeiden, Zusammenschlüsse von Kommunalverwaltungen zu erleichtern 
und Zuständigkeiten der einzelnen Ebenen der Kommunalverwaltung zu klären. 
Verstärkte Anreize zur Rationalisierung der Ausgaben der Kommunen durch 
Begrenzung des jährlichen Anstiegs ihrer Steuereinnahmen bei gleichzeitiger 
Reduzierung der Zuschüsse des Zentralstaats gemäß der Planung. 

Kroatien im Jahr 2016: Bis Ende 2016 Verringerung der Fragmentierung und Verbesserung 
der funktionalen Verteilung der Kompetenzen in der öffentlichen Verwaltung 
beginnen, um Effizienz zu steigern und territoriale Ungleichheiten bei der 
Erbringung öffentlicher Dienstleistungen zu verringern. In Absprache mit den 
Sozialpartnern Harmonisierung der Rahmen für die Lohngestaltung in der 
öffentlichen Verwaltung und im öffentlichen Dienst; im Jahr 2015: Verringerung 
der Fragmentierung und der Überschneidungen zwischen den Ebenen der 
Zentral- und Lokalverwaltung durch ein neues Modell der funktionalen 
Kompetenzverteilung und durch eine Rationalisierung des Systems der 
staatlichen Behörden. 

Italien im Jahr 2016: Umsetzung der Reform der öffentlichen Verwaltung durch 
Verabschiedung und Umsetzung aller erforderlichen Gesetzesverordnungen, 
insbesondere derer zur Reform der Staatsbetriebe, der lokalen öffentlichen 
Dienste und der Personalverwaltung; im Jahr 2015: Verabschiedung und 
Umsetzung der noch nicht rechtskräftigen Gesetze zur Verbesserung des 
institutionellen Rahmens und zur Modernisierung der öffentlichen Verwaltung; im 
Jahr 2014: Im Rahmen umfassenderer Bemühungen zur Verbesserung der 
Effizienz der öffentlichen Verwaltung Klärung der Zuständigkeiten auf allen 
Ebenen der Regierung. 

Zypern Im Jahr 2016: Umsetzung der Reform der Kommunalverwaltungen.  

Österreich Im Jahr 2016: Vereinfachung, Rationalisierung und Straffung der fiskalischen 
Beziehungen und Zuständigkeiten zwischen den verschiedenen 
Regierungsebenen und im Jahr 2014: weitere Straffung der fiskalischen 
Beziehungen zwischen den Regierungsebenen, z.B. durch Vereinfachung des 
organisatorischen Rahmens und Angleichung der Ausgaben- und 
Finanzierungszuständigkeiten. 

Portugal Im Jahr 2016: eine umfassende Überprüfung der Ausgaben und Stärkung der 
Ausgabenkontrolle, der Kosteneffizienz und der angemessenen 
Haushaltsplanung auf allen Ebenen der öffentlichen Verwaltung und im Jahr 2014: 
Beibehaltung einer strengen Ausgabenkontrolle in der zentralen, regionalen und 
lokalen Verwaltung und weitere Rationalisierung und Modernisierung der 
zentralen, regionalen und lokalen öffentlichen Verwaltung. 

Rumänien Im Jahr 2016: Stärkung der Unabhängigkeit und Transparenz der 
Personalverwaltung in der öffentlichen Verwaltung und Verbesserung des 
Zugangs zu integrierten öffentlichen Dienstleistungen, Ausbau der 
Basisinfrastruktur und Förderung der wirtschaftlichen Diversifizierung, 
insbesondere in ländlichen Gebieten und im Jahr 2014: Verstärkte Anstrengungen 
zur Stärkung der Kapazitäten der öffentlichen Verwaltung, insbesondere durch 
Verbesserung der Effizienz, des Personalmanagements, der 
Entscheidungsinstrumente und der Koordinierung innerhalb und zwischen den 
verschiedenen Regierungsebenen sowie durch Verbesserung der Transparenz, 
Integrität und Rechenschaftspflicht. 
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Slowenien Im Jahr 2016: Maßnahmen zur Modernisierung der öffentlichen Verwaltung und 
im Jahr 2014: Einleitung einer umfassenden Überprüfung der Ausgaben auf der 
Ebene der staatlichen und lokalen Behörden.  

Quelle: Eigene Analyse der länderspezifischen Empfehlungen. 

Wichtig ist, dass für mehrere Mitgliedstaaten (z. B. Deutschland, Spanien, Kroatien, Frankreich, Portugal, 
Rumänien) ähnliche länderspezifische Empfehlungen abgegeben wurden, in denen Reformen im LRG-Sektor 
in mehreren Bereichen gefordert wurden, was auf die anhaltende Bedeutung dieses Bereichs sowie auf 
mangelnde Fortschritte bei der Bewältigung der diesbezüglichen Herausforderungen hinweist.  

Schließlich haben alle Mitgliedstaaten seit 2014 eine oder mehrere länderspezifische Empfehlungen in den 
Politikbereichen wie öffentliche Finanzen, Bildung, Gesundheits- und Sozialfürsorge oder Beschäftigungspolitik 
erhalten, in denen LRG-Akteure eine westliche Verantwortung tragen (siehe Anhang 2).  

Peña-Casas R.; Sabato S.; Lisi V. und Agostini C. (2015) haben die länderspezifischen Empfehlungen im 
Zeitraum von 2012 bis 2015 analysiert, die im Hinblick auf eine Modernisierung der öffentlichen Verwaltung 
herausgegeben wurden. Sie stellten fest, dass sich die Zyklen des Europäischen Semesters seit 2012 intensiv 
mit der Modernisierung der öffentlichen Verwaltung befassen. Trotz der insgesamt sinkenden Zahl der im Laufe 
der Jahre abgegebenen länderspezifische Empfehlungen ist die Zahl der direkt mit der Modernisierung der 
öffentlichen Verwaltung zusammenhängenden länderspezifische Empfehlungen relativ stabil geblieben, was auf 
die zunehmende Bedeutung des Themas hindeutet. Die Mehrheit der Mitgliedstaaten hat seit 2012 oder 
zumindest in drei der vier Jahre wiederholt länderspezifische Empfehlungen zur Modernisierung der öffentlichen 
Verwaltung erhalten. Nur eine kleine Gruppe von Ländern hat seit 2012 keine länderspezifische Empfehlungen 
in Bezug auf eine Modernisierung der öffentlichen Verwaltung erhalten (LU, NL, SE). Darüber hinaus sind die 
länderspezifischen Empfehlungen von einem breiteren Begriff der „öffentlichen Dienstleistungen“ im Jahr 2012 
zu einem engeren Begriff der „Modernisierung der öffentlichen Verwaltung“ im Jahr 2015 übergegangen. Der 
Schwerpunkt auf „(intelligente) Regulierung“ bleibt jedoch während des gesamten Zeitraums ein konstantes 
Merkmal der länderspezifischen Empfehlungen im Zusammenhang mit der Modernisierung der öffentlichen 
Verwaltung. 

Der detailliertere Überblick über die im Jahr 2015 veröffentlichten länderspezifischen Empfehlungen zeigt die 
höchste Konzentration von Empfehlungen zur Modernisierung der öffentlichen Verwaltung in Bezug auf die 
Dimension „Organisation der Regierungsführung und Institutionen“ (20 von 37). Umgekehrt ist die Zahl der 
länderspezifische Empfehlungen zur „Verringerung des Verwaltungsaufwands für Unternehmen“, die in der 
Regel im Laufe der Jahre in großem Umfang angestrebt wird, stark zurückgegangen, obwohl sie die Dimension 
ist, die mit Abstand am stärksten mit der Wettbewerbsfähigkeit zusammenhängt. Die anderen Kategorien der 
Modernisierung der öffentlichen Verwaltung waren ebenfalls in wesentlich geringerem Maße Gegenstand von 
länderspezifischen Empfehlungen als Aspekte aus dem Bereich der Regierungsführung. 

Nicht weniger als 16 EU-Länder arbeiten an Reformen, die darauf abzielen, den Umfang und die Effizienz der 
Steuersysteme in wirtschaftlicher Hinsicht zu verbessern. Dies ist im Kontext des Europäischen Semesters ein 
Maßnahmenbereich von größter Bedeutung, da es die Finanzierungskapazitäten von Staaten, aber auch 
mögliche Haushaltseinsparungen berührt. Die „Verringerung des Verwaltungsaufwands für Unternehmen“ ist 
jedoch die Dimension der Modernisierung der öffentlichen Verwaltung, für die 2015 in den NRP die meisten 
Reformen festgestellt wurden. Reformen in dieser Dimension (insgesamt 42) wurden in allen Ländern bis auf 5 
(DK, EE, LU, NL, PL) durchgeführt.  
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3. Einschätzung des gegenwärtigen 
Entwicklungsstands: die Beteiligung der 
lokalen und regionalen 
Gebietskörperschaften und der 
Sozialpartner am Europäischen Semester 
auf nationaler Ebene 

 

In diesem Abschnitt werden die verfügbaren Informationen über die Beteiligung der Sozialpartner und der 
lokalen und regionalen Gebietskörperschaften am Verfahren des Europäischen Semesters auf nationaler Ebene 
erörtert. Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass ein Mangel an Literatur über die Beteiligung der sektoralen 
Sozialpartner im Bereich der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften an dem Semesterverfahren besteht. 
Die folgenden Ausführungen konzentrieren sich daher ausschließlich auf die vorliegenden Nachweise zu der 
Rolle der Sozialpartner auf nationaler Ebene (die Spitzenverbände) und der lokalen und regionalen Behörden. 
Letztere können natürlich auch unmittelbar als Arbeitgeber fungieren, die Bemerkungen zu ihrer Beteiligung 
beziehen sich jedoch nicht speziell auf ihre Rolle als Arbeitgeber oder auf die Rolle von Arbeitgeberverbänden 
lokaler Behörden. 

3.1. Beteiligung der nationalen 
Sozialpartnerorganisationen am Verfahren des 
Europäischen Semesters 

Während die wissenschaftliche Literatur kaum etwas über die Analyse der Beteiligung der lokalen und 
regionalen Gebietskörperschaften am Europäischen Semesterverfahren aussagt, liegen Studien und Analysen 
zur Rolle der nationalen Parlamente vor (Hallerberg, M., Marzinotto, M.B. und Wolff, G.B. (2018), civil society 
organisations or the role of the social partners in the European Semester27.  

Insgesamt scheinen die verfügbaren Erkenntnisse auf eine stärkere Beteiligung der Sozialpartner und anderer 
Akteure als Mittel zur Dezentralisierung und zur Stärkung der Eigenverantwortung für die Reformen hinzuweisen 
(Darvas und Leandro (2015). Diese Tendenz hängt jedoch sehr stark vom Länderkontext (EMCO 2016) und in 
erster Linie von den historisch gewachsenen Arbeitsbeziehungen und der allgemeinen Beteiligung der 
Sozialpartner an der Maßnahmengestaltung im nationalen Kontext ab.  

Peña-Casas R.; Sabato S.; Lisi V. und Agostini C. (2015) stellten fest, dass die Beteiligung der Sozialpartner 
(insbesondere der Gewerkschaften) während des Zeitraums von 2010 bis 2014 der Umsetzung des 
Europäischen Semesters schwach war. Auf nationaler Ebene lieferte ihre Analyse der Länderfallstudien Belege 
für gewerkschaftliche Beteiligung am Europäischen Semester in unterschiedlichem Umfang, das auch sehr stark 
mit den Besonderheiten der Tarifverhandlungen in dem jeweiligen Land zusammenhängt. Die Verfahren für die 
Ausarbeitung der nationalen Reformprogramme werden als unzureichend betrachtet, und den Sozialpartnern 
gelingt es im Allgemeinen nicht, Einfluss auf den Inhalt der NRP zu nehmen. Dennoch scheint das 
Beteiligungsverfahren in einigen Fällen (FI, FR) relativ besser organisiert zu sein, während in anderen Fällen 
(insbesondere in IE) die besondere wirtschaftliche Situation und die Beschränkungen der Haushaltsmittel dazu 
geführt haben, dass die Sozialpartner kaum an der Maßnahmengestaltung einbezogen wurden, insbesondere 
in den Jahren während und unmittelbar nach der Krise. In den meisten Fällen (CZ, FR, IT) sind die nationalen 
                                                
27 z.B. EMCO 2016, EGB 2015, Peña-Casas R.; Sabato S.; Lisi V. und Agostini C. (2015), Sabato, S. und Vanhercke, B. 
mit Spasova, S. (2017), Vanhercke B. und Zeitlin J. mit Zwinkels A. (2015), Hayward, W., Lara Montero, A., Merchán 
Paúles, L. (2018).  
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Wirtschafts- und Sozialausschüsse die wichtigsten Foren für die Anhörung der Sozialpartner. Im Verlauf dieser 
Anhörungen werden die Gewerkschaften häufig durch ihre Dachverbände vertreten. 

Auch Sabato, S. und Vanhercke, B. mit Spasova, S. (2017) stellten eine zunehmende Tendenz fest, die 
Sozialpartner in das Verfahren des Europäischen Semesters auf nationaler Ebene einzubeziehen. In den 
meisten Fällen besteht die Beteiligung der nationalen Sozialpartner aus Unterrichtungen oder Anhörungen, auch 
wenn sporadische Fälle einer echter Beteiligung (die Möglichkeit, das Semesterverfahren zu beeinflussen) 
festgestellt wurden. Die Merkmale des nationalen sozialen Dialogs haben wichtige Auswirkungen auf die 
Merkmale der Beteiligung der Sozialpartner am Semester, ebenso wie die Unterschiede bei den Ressourcen 
der nationalen Organisationen.  

In einem Bericht des EGB (2015) wurde auch festgestellt, dass das Entscheidungsverfahren im Zusammenhang 
mit dem Semester die Beiträge der Sozialpartner nicht berücksichtigt hatte. Anders ausgedrückt war das 
Semester laut der Befragung der EGB-Mitglieder 2014 durch eine fehlende (oder unzureichende) Beteiligung 
der Gewerkschaften gekennzeichnet. Insbesondere wurden die Sozialpartner in vielen Ländern überhaupt nicht 
angehört (Slowenien, Bulgarien, Irland und Zypern) oder die Methodik zur Einholung ihrer Stellungnahme war 
völlig unzureichend (Spanien). In einigen Fällen war die Anhörung trotz einer Beteiligung der Sozialpartner 
entweder informell (Italien) oder formell, aber unwirksam/unzureichend (Niederlande, Polen und Ungarn). Nur 
in wenigen Länder wurde ein gut strukturierter sozialer Dialog im Hinblick auf das Europäische Semester 
berichtet (Deutschland, Dänemark, Schweden, Frankreich und Belgien). Doch selbst dort, wo ein organisierter 
Dialog stattgefunden hatte, war dieser nicht unbedingt effektiv. Tatsächlich entsprach er häufig nicht den 
Kriterien der Aktualität und Vollständigkeit der Informationen. Insbesondere in Deutschland war die Aktualität 
unzureichend. In Dänemark war die nationale Wirtschaftsleistung von der Diskussion ausgeschlossen. In 
Frankreich fand die Anhörung nach dem Parlamentsverfahren statt und damit erst, als die Entscheidung bereits 
getroffen war.  

Eine von Eurofound (2016) durchgeführte Studie für den Zeitraum 2011-2014 ergab, dass in den meisten 
Mitgliedstaaten Sozialpartner an der Ausarbeitung der NRP beteiligt sind (Kroatien, Ungarn und Rumänien 
gelten als die Ausnahme, wo keine Beteiligung der Sozialpartner an der Ausarbeitung der NRP festgestellt 
wurde). Art und Qualität dieser Beteiligung unterscheiden sich jedoch erheblich. Was die Art der Beteiligung 
anbelangt, so haben die meisten Länder dreigliedrige Sitzungen organisiert, wobei einige Mitgliedstaaten 
andere Formen der Beteiligung gewählt haben (siehe Tabelle 3). 

Tabelle 3: Formen der Beteiligung der Sozialpartner an der Ausarbeitung der NRP 

 Dreigliedrige Sitzungen Andere Formen der Beteiligung  

Standard-
mäßiges 
drei-
gliedriges 
Gremium 

Spezifischer 
‚Europäischer 
Ausschuss‘ 

Dreigliedrige Ad-
hoc-Ausschüsse/ 
Sitz-ungen 

Getrennte Sitzungen mit 
Gewerkschaften/Arbeitgeber-
organisationen 

Nur schriftliche 
Konsultationen 

CZ, LU, MT, 
NL, SI, SK 

BG, DK, FI, 
FR, PL, SE 

AT, BE, CY, ES, 
IT, LV, UK 

DE, EE, IT, LU ES (bis 2014), LT 

Quelle: Eurofound (2016). 

Wie vorstehend gezeigt, regeln nur sehr wenige (6) Mitgliedstaaten die Beteiligung der Sozialpartner am 
Europäischen Semester durch spezifische Bestimmungen (siehe Tabelle 4).  

Tabelle 4: Spezifische Strukturen des sozialen Dialogs für das Europäische Semester/Europa 2020 

MS Aufbau  

Bulgarien Arbeitsgruppe Europa 2020 

Dänemark Kontaktausschuss für Europa 2020 
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Finnland Verfahren zur Koordinierung von EU-Angelegenheiten 

Frankreich Ausschuss für den sozialen Dialog und internationale Angelegenheiten 

Polen Interministerieller Ausschuss für die Strategie Europa 2020 

Schweden Formale Struktur für Angelegenheiten der Strategie Europa 2020 

Quelle: Eurofound (2016). 

In anderen Ländern finden solche Anhörungen im Rahmen der bestehenden Strukturen und Vorgaben des 
sozialen Dialogs statt. Dies ist nicht grundsätzlich negativ zu beurteilen, da in vielen Ländern starke dreigliedrige 
Gremien oder Anhörungsregelungen bestehen, in denen die gesamten nationalen Reformprozesse diskutiert 
werden, zu denen auch Reformen im Zusammenhang mit den länderspezifischen Empfehlungen gehören.  

Der Bericht stellte fest, dass regelmäßige Anhörungen im Zusammenhang mit dem Europäischen Semester nur 
in 10 Mitgliedstaaten stattfinden, bei denen auch genügend Zeit für Unterrichtung und Anhörungen zur 
Verfügung steht (siehe Tabelle 5). In weiteren sieben Ländern finden zwar regelmäßig Anhörungen statt, doch 
wird davon ausgegangen, dass die Zeit für sinnvolle Anhörungen nicht ausreicht. In weiteren fünf Ländern 
werden die Anhörungen als zu unregelmäßig und zu unberechenbar angesehen, um effektiv und sinnvoll zu 
sein. 

Tabelle 5: Häufigkeit und Zeitaufwand für die Anhörung der Sozialpartner und die Beteiligung an den 
NRP 

Häufigkeit der 
Anhörung 

Für Unterrichtung und Anhörungen 
vorgesehene Zeit (Wahrnehmung der 
Sozialpartner) und Anzahl der Sitzungen 

Ausgewogenheit der 
Anhörungen 

Regelmäßig 
und 
vorherseh-
bar 

Unrege-
lmäßig/ad
-hoc 

Genügend 
Zeit für 
Unter-
richtung 
und An-
hörungen 

Nicht 
genug Zeit 
für Unter-
richtungen 
und An-
hörungen 

Nur eine 
Sitzung 

Mehr 
als eine 
Sitzung 

Aus-
gewogen 

Nicht 
ausge-
wogen 

AT, BE, 
BG, DE, 
DK, EE, 
FR, LT, VL, 
MT, NL, PL, 
SE (seit 
2013), SI, 
SK 

CY, CZ, 
ES, FI, 
IT, LU, 
UK 

AT, BE, 
CY, CZ, DE 
(EO), DK, 
EE, FI, LT, 
MT, NL, PL, 
SE, SK, UK 

BG, DE 
(TU), ES, 
FR, IT, 
LU, LV, SI 

BG, DE, 
ES, FI, FR, 
LU, VL, 
MT, NL, SI, 
UK 

AT, BE, 
CY, CZ, 
DK, EE, 
IT, LT, 
PL, SE, 
SK 

AT, BE, CZ, 
DE, DK, EE, 
ES, Fi, FR, 
IT, LT, LU, 
LV, MT, NL, 
PL, SE, SI, 
SK, UK 

BG, CY 

Quelle: Eurofound (2016). 

Als Ergebnis dieser Informationssammlung wird in dem Bericht der Versuch unternommen, den Grad des 
Einflusses der Sozialpartner auf den Inhalt der NRP zu bewerten. Dabei wird Folgendes festgestellt 

• In fünf Ländern haben die Sozialpartner einen starken Einfluss auf den Inhalt der NRP 
• In 13 Ländern haben sie nur begrenzten oder sehr begrenzten Einfluss 
• In sechs Ländern haben sie keinerlei Einfluss. 

 

Die Studie von Eurofound hat auch gezeigt, dass die Sozialpartner nur in 10 Ländern an der Definition oder 
Umsetzung der länderspezifischen Empfehlungen beteiligt sind (BE, BG, CZ, FI, FR, LU, MT, NL, SI, SE). 
Aufgrund der spezifischen autonomen Rolle der Sozialpartner in Schweden hat dies sogar die Änderung der 
von der Europäischen Kommission ausgearbeiteten länderspezifischen Empfehlungen durch die Sozialpartner 
ermöglicht (diese betrafen die Höhe der Anfangsgehälter und die Gesetzgebung zum Kündigungsschutz). Im 
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Allgemeinen bezieht sich die Rolle der Sozialpartner bei der Umsetzung der länderspezifischen Empfehlungen 
auf die Bereiche ihrer spezifischen Zuständigkeit, wie z. B. eine Beteiligung und Anhörung bei der Ausarbeitung 
oder Überarbeitung des Arbeitsrechts. In Frankreich zum Beispiel führte eine länderspezifische Empfehlung, 
die dringend zu einer verstärkten Beteiligung Erwachsener am lebenslangen Lernen aufruft, 2013 zu einer 
berufsgruppenübergreifenden Vereinbarung der Sozialpartner über lebenslanges Lernen. 

In allen anderen Ländern wird davon ausgegangen, dass wichtige Arbeitsmarkt- und Wirtschaftsreformen ohne 
die Beteiligung der Sozialpartner umgesetzt wurden, obwohl die länderspezifischen Empfehlungen auf 
Kompetenzbereiche oder eine Beteiligung der Sozialpartner abzielten. 

 

 

3.2. Beteiligung der lokalen und regionalen 
Gebietskörperschaften am Verfahren des 
Europäischen Semesters 

Der Ausschuss der Regionen (AdR) hat im Mai 2017 einen Verhaltenskodex für die Beteiligung der lokalen und 
regionalen Gebietskörperschaften am Europäischen Semester verabschiedet28. Vor diesem Hintergrund hat der 
AdR die Beteiligung der LRG am nationalen Verfahren29des Europäischen Semesters bewertet.  

Die Analyse des Ausschusses der Regionen30 ergab, dass im Jahr 2019 137 Unterempfehlungen entweder 
direkt oder indirekt an die Gebietskörperschaften gerichtet waren oder eine territoriale Auswirkung hatten. Dies 
stellt eine Steigerung gegenüber 120 Unterempfehlungen im Jahr 2018 dar. Diese gebietsbezogenen 
länderspezifische Empfehlungen stellen 62 % aller länderspezifische Empfehlungen dar und sind wie folgt 
ausgerichtet:  

• 112 betrafen Investitionshemmnisse, eine Steigerung von 79 im Jahr 2018 als Folge der stärkeren 
Fokussierung des Europäischen Semesters auf Investitionen in diesem Jahr 

• 26 betrafen Verbesserungen der Verwaltungskapazität der lokalen und regionalen 
Gebietskörperschaften, wobei der Schwerpunkt meist auf weitreichenden Herausforderungen lag, und 
waren an 17 Mitgliedstaaten gerichtet  

• 55 unterstützten die Umsetzung der Europäischen Säule sozialer Rechte. 
Diese Ergebnisse bestätigen die wichtige Rolle der Städte und Regionen der EU bei der Umsetzung der 
länderspezifischen Empfehlungen und die Notwendigkeit, sie bei der Gestaltung der nationalen 
Reformprogramme als Partner einzubeziehen. 

Abbildung 2 fasst die Bewertung des Umfangs der Beteiligung von LRG am Verfahren des Europäischen 
Semesters zusammen. Hier zeigt sich eine beträchtliche Vielfalt, wobei einige Länder der nord- und 
mitteleuropäischen EU-15 durch eine starke und relativ hochwertige Beteiligung der LRG an dem Verfahren 
gekennzeichnet sind. Dazu gehören Länder mit einer starken Tradition der regionalen Selbstverwaltung, 
darunter Bundesstaaten wie Österreich, Belgien und Deutschland, sowie Italien und Spanien, die sich ebenfalls 
durch eine starke regionale Regierungsverantwortung auszeichnen. Weitere Länder, die als stark an der 
Vorbereitung, Durchführung und Bewertung der NRP beteiligt gelten, sind die Niederlande, Schweden und 
Lettland. 

                                                
28 Erhältlich in allen EU-Amtssprachen, http://cor.europa.eu/de/activities/opinions/Pages/opinion-
factsheet.aspx?OpinionNumber=CDR 5386/2016  
29 Die Methodik zielt darauf ab, das Vorhandensein verschiedener Elemente des Verhaltenskodex auf nationaler Ebene zu 
bewerten, z. B. ob die NRP die territorialen Unterschiede und Herausforderungen und die Auswirkungen verschiedener 
politischer Maßnahmen auf territorialer Ebene widerspiegeln; die Einbeziehung der LRG bei der Ausarbeitung, 
Durchführung und Bewertung der NRP; die institutionellen Kapazitäten der LRG sowie Partnerschafts- und Mehrebenen-
Governance-Modelle. 
30 https://cor.europa.eu/de/news/Pages/2019-CSRs.aspx  

http://cor.europa.eu/de/activities/opinions/Pages/opinion-factsheet.aspx?OpinionNumber=CDR%205386/2016
http://cor.europa.eu/de/activities/opinions/Pages/opinion-factsheet.aspx?OpinionNumber=CDR%205386/2016
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://cor.europa.eu/en/news/Pages/2019-l%C3%A4nderspezifische%20Empfehlungen.aspxata=02|01|||a001172f101443a8b53908d70c26d7fb|84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaaaa|1|0|636991233284117841&data=F9YSYRQlNi3p7EoU85JAJyuEM4lIZ8tgDIb9+eG0gTE=&reserved=0
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Die Zuständigkeiten der LRG bei der Umsetzung der NRP werden am häufigsten im Zusammenhang mit 
Maßnahmen zur Bekämpfung der sozialen Inklusion genannt. Weitere häufig erwähnte territoriale Themen sind 
Bildung, Gesundheitsversorgung, Beschäftigung, Wohnungs- und Sozialpolitik (wie bereits oben 
hervorgehoben) und die Verbesserung des Umfelds für Unternehmen. Zusammengefasst: 

• In 15 NRP wird ausdrücklich auf die Beteiligung der LRG an der Entwicklung der NRP hingewiesen, 
wobei die ausführlichsten Beschreibungen in den NRP für Deutschland, Dänemark, Frankreich, die 
Niederlande und Schweden enthalten sind 

• Alle NRP beziehen sich auf die Rolle der LRG bei der Umsetzung der NRP, vor allem in Bezug auf 
Maßnahmen zur sozialen Inklusion (14), Haushalts-, Steuer- und Verwaltungsfragen (13), 
Beschäftigungspolitik (10), Wirtschafts-/Unternehmensentwicklungspolitik (8) und Bildung (7) 

• Nur neun NRP nehmen ausdrücklich auf die Rolle der LRG bei der Bewertung früherer NPR Bezug (BG, 
CZ, EE, ES, HR, HU, LU, PT, SI, SK). 

In einem weiteren Bericht des AdR werden einige Beispiele für bewährte Praktiken hinsichtlich der Beteiligung 
von LRG am Europäischen Semester31 hervorgehoben. Diese Erfahrungen stammen aus einer Stichprobe von 
detaillierten Fallstudien in sechs Mitgliedstaaten und sind daher nicht erschöpfend und sollen nicht repräsentativ 
für die bestehenden Praktiken sein. Die folgenden Felder fassen maßgebliche Beispiele aus drei Ländern mit 
unterschiedlichen Erfahrungen zusammen. 

 

Abbildung 2: Umfang der Beteiligung von LRG am Europäischen Semester 2017 

 

                                                
31 Ausschuss der Regionen (2017), Verbesserung des Europäischen Semesters durch Einbeziehung der lokalen und 
regionalen Gebietskörperschaften: Überblick über bewährte Praktiken 
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Quelle: Ausschuss der Regionen (2017), Die Beteiligung der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften am 
Europäischen Semester: Analyse der nationalen Reformprogramme 2017 

Wissenschaftliche Studien stimmen im Allgemeinen darin überein, dass das Verfahren des Europäischen 
Semesters auf nationaler Ebene innerhalb der Zentralregierung, in der Regel einem Finanzministerium oder 
dem Sekretariat des Premierministers oder einem anderen Ministerium, das mit der Gesamtverantwortung für 
das Dossier betraut ist, streng kontrolliert wird. Die Beteiligung von Akteuren außerhalb der Zentralregierung 
variiert je nach Landeskontext.  

Sabato, S. und Vanhercke, B. mit Spasova, S. (2017) stellten mehrere Änderungen für die effektive Beteiligung 
der nationalen Sozialpartner am Europäischen Semester fest:  

• die Vielzahl der Mechanismen zur Einbeziehung einer Vielzahl von Akteuren erschwert den 
Sozialpartnern manchmal das Verständnis dafür, wer was wann tut  

• die Hauptakteure haben unterschiedliche Erwartungen hinsichtlich der Art der Beiträge, die von den 
Sozialpartnern erwartet werden, und des Einflusses, den sie auf die Entscheidungsfindung haben 
sollten  

• die Vertreter der Wirtschaft und der Gewerkschaften haben unterschiedliche Ansichten über die 
nächsten Schritte zur stärkeren Beteiligung der Sozialpartner am Semester, wodurch sich seine 
Wirksamkeit verringert  

• die Verbindung zwischen dem Semester und dem regulären (nationalen und europäischen) sozialen 
Dialog ist immer noch unklar und manchmal umstritten: Gewerkschaften und Arbeitgeber haben 
unterschiedliche Ansichten darüber, wie diese beiden Dynamiken miteinander verbunden werden 
sollten. 

 
 
 
  

In Schweden werden die LRG im Semesterverfahren als gleichwertige Partner behandelt und erhalten eine 
Reihe von Möglichkeiten, während des gesamten Semesterzyklus Beiträge zu leisten. Sie werden durch eine 
schriftliche Vereinbarung zwischen den Sozialpartnern über den Umfang, das Format und den Zeitpunkt des 
Anhörungsverfahrens gestützt.  

Im Anhang des NRP werden außerdem zahlreiche Beispiele für einschlägige Praktiken bei der Umsetzung 
der Prioritäten des NRP vorgestellt, was die enge Einbindung der LRG in das gesamte Verfahren verdeutlicht.  

Der Koordinierungsprozess ist nun seit einigen Jahren stabil und wird von den Akteuren als gut funktionierend 
beurteilt. 

In Frankreich haben die LRG einen offiziellen Status und sind anerkannte Partner beim Verfahren des 
Europäischen Semesters. Sie sind an Briefings und informellen Treffen beteiligt, die während des gesamten 
Zyklus sowohl von der nationalen Regierung als auch von den europäischen Semesterbeauftragten der 
Kommission organisiert werden. 

Auch in Italien ist die Beteiligung der LRG am Verfahren seit einiger Zeit stabil und die Vertreter der LRG 
betrachten sich als wichtige Partner.  

In beiden Ländern haben die LRG-Akteure jedoch Verbesserungsvorschläge für die Verfahren, und während 
in Italien die Auffassung vertreten wird, dass viele der im AdR-Verhaltenskodex enthaltenen Aspekte bereits 
in das Verfahren einbezogen sind, wird in Frankreich die Auffassung vertreten, dass in dieser Hinsicht noch 
mehr getan werden muss, und die LRG behaupten, dass ihr Einfluss auf die Erstellung der NRP begrenzt ist. 
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4. Schlussfolgerungen  
Ein wesentlicher Teil der wissenschaftlichen Forschung konzentriert sich auf die Frage, inwieweit das 
Europäische Semester die nationalen Maßnahmen und Reformen beeinflusst. Eine Reihe von Quellen 
konzentriert sich auf den Grad der Umsetzung und die Gründe für unterschiedliche Umsetzungen der 
länderspezifischen Empfehlungen in den einzelnen Ländern (Alcidi und Gross 2015, Berichte des Europäischen 
Parlaments, Darvas und Leandro (2015), Deroose und Griesse 2014), aber keine von ihnen untersucht, ob die 
länderspezifischen Empfehlungen und die Strukturreformen, die den Ländern im Verfahren des Europäischen 
Semesters vorgeschlagen werden, eher dort umgesetzt werden, wo die Sozialpartner und die LRG beteiligt 
waren, obwohl dies in den Erklärungen der Sozialpartner und im Verhaltenskodex des AdR eindeutig als 
Begründung für eine stärkere Beteiligung angesprochen wird. Dies ist ein Aspekt, der im Rahmen des Projekts 
zur Schaffung von Argumenten für eine stärkere Beteiligung der LRG und ihrer Sozialpartner am Verfahren des 
Europäischen Semesters eingehender untersucht werden könnte.  

Es gibt einen interessanten Bereich der Literatur, der analysiert, wann Länder wahrscheinlich den 
Empfehlungen des Semesters folgen und ihre Maßnahmen gemäß diesen Empfehlungen anpassen werden 
(Deroose und Griesse 2014). Wissenschaftler haben dies festgestellt, wenn: 

• Länder sich im Wahlzyklus befinden und neue Ideen / Unterstützung für die politischen Programme 
suchen 

• Kleinere Länder werden eher die europäischen Ratschläge beherzigen, da die großen Länder zu sehr 
mit sich selbst beschäftigt sind, um sie zu beachten  

• Der Marktdruck so groß ist, dass eine sofortige politische Reaktion erforderlich ist (Beispiel der 
Bankenreformen) 

• länderspezifische Empfehlungen durch EU-Regulierungsbefugnisse (für die öffentlichen Finanzen) 
unterstützt werden.  

Eine deutliche Lücke in der vorhandenen Literatur betrifft die Bewertung der Rolle der Sozialpartner im LRG-
Sektor im Europäischen Semester. Die Arbeitgeber können zwar direkt von der LRG vertreten werden, 
insbesondere in Ländern, in denen es spezielle Arbeitgeberverbände für den Sektor gibt, aber diese Beteiligung 
ist möglicherweise im Hinblick auf die Rolle der LRG als Arbeitgeber nicht von groβer Bedeutung. Es bedeutet 
auch, dass über die Beteiligung der Gewerkschaften in diesem Sektor wenig bekannt ist. Aus den vorliegenden 
Erkenntnissen geht klar hervor, dass es sich bei den an solchen Verfahren auf nationaler Ebene beteiligten 
Sozialpartnern in der Regel um Spitzenorganisationen der Sozialpartner handelt. Inwieweit sich diese 
Organisationen bei ihren Beiträgen zum Europäischen Semesterverfahren mit ihren Mitgliedern beraten, ist 
weitgehend unbekannt. Daher war es für das Projekt von besonderem Interesse, a) inwieweit sektorale LRG-
Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände direkt am Verfahren des Europäischen Semesters beteiligt sind und 
b) wenn sie nicht direkt beteiligt sind, inwieweit sie von ihren Spitzenorganisationen konsultiert werden, um 
Beiträge für nationale Anhörungsverfahren erbringen zu können. 

Insgesamt scheint das Bild hinsichtlich der Beteiligung der LRG grundsätzlich positiver zu sein als bei der 
Beteiligung der Organisationen der Sozialpartner. Im Rahmen des Projekts wurde jedoch versucht zu 
überprüfen, inwieweit die Erfahrungen in diesem Bereich ausschließlich oder überwiegend mit den bestehenden 
Dialogstrukturen und dem Grad der Entscheidungsautonomie der LRG verknüpft sind. Darüber hinaus wurde 
bewertet, ob auf nationaler Ebene spezifische Maßnahmen zur Verbesserung der Beteiligung der relevanten 
Akteure an den Semesterverfahren ergriffen wurden. Dadurch wurde das Lernen aus bewährten Praktiken 
gefördert und es wurden Lehren daraus gezogen, ob der wiederholte Hinweis auf die Bedeutung einer solchen 
Beteiligung auf europäischer Ebene in den letzten Jahren etwas bewirkt hat. Von besonderem Interesse sind 
die Erkenntnisse über die Struktur, der Zeitpunkt, die Häufigkeit und die Stabilität dieser Beteiligung und ihr 
tatsächlicher Einfluss auf den Entwurf und die Durchführung der NRP. 
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ANHANG 1: Einschätzung des gegenwärtigen 
Entwicklungsstands: die Beteiligung der lokalen und regionalen 
Gebietskörperschaften und der Sozialpartner am Europäischen 
Semester auf nationaler Ebene in Dänemark, Finnland und 
Schweden 
In diesem Abschnitt werden die verfügbaren Informationen über die Beteiligung der Sozialpartner und der lokalen 
und regionalen Behörden am Verfahren des Europäischen Semesters auf nationaler Ebene in Dänemark, 
Finnland und Schweden erörtert. Aufgrund des oben erwähnten Mangels an Literatur über die Beteiligung der 
sektoralen Sozialpartner im Sektor der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften am Semesterverfahren 
konzentriert sich die folgende erste Analyse auf die verfügbaren Erkenntnisse über die Rolle der Sozialpartner 
auf nationaler Ebene (die Organisationen auf Spitzenebene /Spitzenverbände) und der lokalen und regionalen 
Behörden. Zur Beschreibung der Beteiligung der Sozialpartner im LRG-Sektor wurden die Antworten auf die 
Umfragen und die Ergebnisse der Interviews sowie die Ergebnisse des regionalen Seminars verwendet. 

Beteiligung der nationalen Sozialpartnerorganisationen am Verfahren des 
Europäischen Semesters 
In Dänemark, Finnland und Schweden ist der soziale Dialog traditionell eine wichtige Grundlage der 
Entscheidungsstrukturen, wobei die Tarifverhandlungen auch eine wesentliche Rolle bei der Umsetzung von 
Regeln und Normen spielen, insbesondere im Hinblick auf arbeitsrechtliche Vorschriften und Arbeitsmarktthemen. 
Die Bedeutung der Rolle der Sozialpartner und der Wert ihres Beitrags zur Entscheidungsfindung sind allgemein 
anerkannt. 

Daher ist es wahrscheinlich nicht überraschend, dass die Art und Qualität der Beteiligung am Verfahren des 
Europäischen Semesters von den Organisationen der Sozialpartner insgesamt positiv bewertet wird. In allen 
Ländern gibt es spezifische Strukturen und Verfahren (z.B. EU2020-Ausschuss, EU-Unterausschüsse usw.), um 
das Anhörungsverfahren rund um das Europäische Semesterverfahren zu organisieren (siehe auch die einzelnen 
Länderpräsentationen).  

Es ist auch erwähnenswert, dass in diesen Ländern solche spezifischen Strukturen und Ausschüsse zwar 
existieren, sie aber nicht die einzigen Foren sind, in denen politische Fragen im Zusammenhang mit dem 
Europäischen Semester mit den Sozialpartnern erörtert werden. Angesichts des laufenden Dialogprozesses 
zwischen Arbeitgeberverbänden, Gewerkschaften (und Vertretern der LRG) und der Zentralregierung (sei es auf 
formeller oder Ad-hoc-Basis) werden politische Themen, die auch im Rahmen des Europäischen Semesters 
berührt werden, regelmäßig im Rahmen der laufenden nationalen Maßnahmengestaltung erörtert. Das bedeutet, 
dass die zusätzlichen semesterspezifischen Anhörungen an einen bereits gut funktionierenden Dialogprozess 
angeknüpft werden. 

Zusätzlich zu diesem laufenden Dialogprozess finden regelmäßig spezifische Anhörungen zum Semester statt 
(siehe auch die nachfolgende Tabelle). Der Konsens ist, dass sie ausreichend Zeit für Beiträge lassen. 
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Tabelle 1: Häufigkeit und Zeitaufwand für die Anhörung der Sozialpartner und die Beteiligung an den NRP 

Häufigkeit der 
Anhörungen 

Für die Unterrichtung und Anhörungen 
vorgesehene Zeit (Wahrnehmung der 
Sozialpartner) und Anzahl der Sitzungen 

Ausgewogenheit der 
Anhörungen 

Regel-
mäßig und 
vorherseh-
bar 

Unregelmä-
ßig/ad hoc 

Genügend 
Zeit für 
Unterrich-
tung und 
Anhörungen 

Nicht genug 
Zeit für 
Unterrich-
tungen und 
Anhörungen 

Nur 
eine 
Sitzung 

Mehr als 
eine 
Sitzung 

Ausge-
wogen 

Nicht 
ausge-
wogen 

DK, SE  FI DK, FI, SE  FI DK, SE DK, FI, SE  

Quelle: Eurofound (2016). 

Laut der Studie von Eurofound (2016) sind die Sozialpartner in Finnland und Schweden in irgendeiner Weise an 
der Definition oder Umsetzung der länderspezifischen Empfehlungen beteiligt. Aufgrund der spezifischen 
autonomen Rolle der Sozialpartner in Schweden hat dies sogar die Änderung der von der Europäischen 
Kommission ausgearbeiteten länderspezifischen Empfehlungen durch die Sozialpartner ermöglicht (diese 
betrafen die Höhe der Anfangsgehälter und die Gesetzgebung zum Kündigungsschutz).  

Aus dem Bericht von Eurofound (2018), der die Beteiligung der Sozialpartner am Verfahren des Europäischen 
Semesters 2017 darstellt, geht hervor, dass die Sozialpartner in Dänemark, Finnland und Schweden die Entwürfe 
der NRP eingesehen hatten und Kommentare beitragen konnten, dabei wurde die Zeit als ausreichend für die 
Eingabe solcher Beiträge angesehen. In Schweden geben die Sozialpartner ein gemeinsames Dokument heraus, 
in dem die wichtigsten einschlägigen Initiativen beleuchtet werden und das dem NPR beigefügt ist. In Dänemark 
werden die jeweiligen Beiträge von Gewerkschafts- und Arbeitgeberorganisationen ebenfalls schriftlich 
eingereicht. Dieser jüngste Bericht macht für die Sozialpartner in Schweden und die Arbeitgeberverbände in 
Dänemark deutlich, dass das Verfahren zwar als gut strukturiert bezeichnet, der tatsächliche Einfluss auf die 
Entscheidungsfindung jedoch als begrenzt beurteilt wird. 

Beteiligung der Sozialpartner der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften 
am Verfahren des Europäischen Semesters 
Insgesamt ist die Beteiligung der Sozialpartner des LRG-Sektors am Verfahren des Europäischen Semesters 
begrenzter, diese Rolle wird wohl vor allem von den nationalen Gewerkschafts- und Arbeitgeberverbänden 
wahrgenommen. Die folgenden Abschnitte geben einen gesonderten Überblick über den Grad der Beteiligung 
der sektoralen Sozialpartner in den drei Ländern. 

Dänemark 

In Dänemark werden die Sozialpartner (auch im LRG-Sektor) immer angehört, wenn der Länderbericht 
herausgegeben wird, die Regierung gibt den Sozialpartnern dann die Möglichkeit zur Stellungnahme. Die 
Sozialpartner werden auch von dem europäischen Semesterbeauftragten in DK angehört, der sich im Oktober 
mit allen Beteiligten zu Gesprächen in Verbindung setzt. Im Anschluss daran werden alle beteiligten Akteure zu 
einer gemeinsamen Sitzung eingeladen. Im November kommen Vertreter der Kommission zu einem Vor-Ort-
Besuch nach Dänemark, bei dem sie stets mit dem Spitzenverband KL (die Arbeitgeberorganisation des LRG-
Sektors) zusammenkommen. 

Die Kommission erstellt dann einen Berichtsentwurf, in dem die wichtigsten Punkte hervorgehoben werden, die 
in den Länderbericht aufgenommen werden. Dieser Bericht wird den Sozialpartnern von der dänischen Regierung 
mit der Bitte um Stellungnahme zur Verfügung gestellt. Die Hauptthemen, die mit den Sozialpartnern des Sektors 
erörtert werden, beziehen sich in der Regel auf Bildung, Beschäftigung, Wachstum und Gesundheit (die 
Hauptaufgaben der LRG). Die Sozialpartner können auch zum Entwurf des NRP der dänischen Regierung 
Stellung zu nehmen. 
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Das Semester wird im EU2020-Ausschuss diskutiert, der 3-4 Mal pro Jahr zusammentritt und in dem alle Akteure 
(auf Ebene der Spitzenverbände) vertreten sind. Darüber hinaus hat die Regierung spezielle Ausschüsse, die 
sich in allen Ministerien mit EU-Fragen befassen. Aufgrund des aktiven Dialogs zwischen der Regierung und den 
Sozialpartnern in Dänemark findet ein ständiger Dialog zu allen relevanten EU-Fragen (auch außerhalb des 
EU2020-Ausschusses) statt. 

Die länderspezifischen Empfehlungen werden im Rahmen dieser Anhörungsverfahren erörtert, und vor jeder 
Tagung des Rats finden Sitzungen der Ministerien mit den Sozialpartnern statt (z. B. zu möglichen Änderungen 
des Arbeitsrechts vor jeder Sitzung des EPSCO-Rats). 

Die Einschätzung der letzten Jahre ist, dass die länderspezifischen Empfehlungen in den letzten Jahren nicht 
sehr relevant für die LRG waren. Es herrscht die Meinung, dass die ständige Betonung der Notwendigkeit von 
Reformen manchmal nicht hilfreich ist. In anderen Fällen können länderspezifische Empfehlungen jedoch dazu 
beitragen, den Reformprozess zu beschleunigen. In Dänemark wird auch davon ausgegangen, dass die 
Sozialpartner und die Regierung vorbeugende Maßnahmen ergreifen können, um sicherzustellen, dass keine 
länderspezifischen Empfehlungen zu Themen abgegeben werden, die schwierig oder umstritten sind. Dies 
geschieht in der Regel auf der Ebene der Spitzenverbände, jedoch in Absprache mit den 
Branchenorganisationen. 

In welchem Umfang die Regierung den Standpunkt der einzelnen Sozialpartner berücksichtigt, hängt von der 
Ausrichtung der jeweiligen Regierung und dem zu erörternden Thema ab. 

Hinsichtlich der Gleichstellung der Geschlechter gibt es für Dänemark keine diesbezüglichen länderspezifischen 
Empfehlungen. Der geschlechtsspezifische Unterschied bei der Beschäftigung im Jahr 2017 ist mit 6,5 % deutlich 
geringer als der EU-Durchschnitt von 11,5 % (niedriger im Vergleich zu 8,5 % im Jahr 2007). Der 
geschlechtsspezifische Unterschied bei der Teilzeitbeschäftigung ist mit 19 % geringer als der EU-Durchschnitt 
(23 %) (niedriger im Vergleich zu 25,5 % im Jahr 2007, und weist eine deutlichere Verbesserung als der EU-
Durchschnitt auf). Das geschlechtsspezifische Lohngefälle liegt mit 15 % mittlerweile unter dem EU-Durchschnitt 
von 16,2 %, nachdem es 2007 über dem EU-Durchschnitt lag. Die „Mutterschaftsstrafe“ hinsichtlich der 
Beschäftigungsquoten ist unerheblich, und Dänemark ist in Bezug auf die Verfügbarkeit und Zugänglichkeit von 
Kinderbetreuungseinrichtungen eins der leistungsstärksten Länder der EU. 

Finnland 

In Finnland sind die Gewerkschaften des LRG-Sektors nicht sehr stark am Verfahren des Europäischen 
Semesters beteiligt. Dies ist ein Thema, das im Allgemeinen von den Spitzenverbänden behandelt wird. 
Gegenwärtig gibt es nur wenige Beratungen zwischen der Dachorganisation der Einzelgewerkschaften und den 
Gewerkschaften im Bereich der Kommunalverwaltung. Es wird angenommen, dass eine Erweiterung der 
Zusammenarbeit vorteilhaft wäre. 

Bis vor kurzem war das Verfahren des Europäischen Semesters für die Gewerkschaften des LRG-Sektors kein 
wichtiger Punkt auf der Tagesordnung – wohl auch deshalb, weil es als ein Thema verstanden wurde, das auf 
der Verbandsebene behandelt wird.  

Der finnische Semesterbeauftragte organisiert offene Seminare, an denen die Gewerkschaften der einzelnen 
Branchen teilgenommen haben, im Allgemeinen bleibt jedoch nur wenig Zeit, um sich näher mit den Themen des 
Europäischen Semesters zu befassen. Es wird als sehr zeitaufwendig angesehen, ein gutes Fachwissen in 
diesem Bereich aufzubauen. Allerdings werden jetzt stärkere Anstrengungen unternommen, regelmäßigere 
Sitzungen zu organisieren. 

Die Regierung organisiert auch eine Anhörungsveranstaltung zum NRP. Diese Veranstaltung richtet sich nicht 
nur an die Sozialpartner, sondern auch an Organisationen der Zivilgesellschaft. Die Struktur ist eher die einer 
Informationsveranstaltung als einer Anhörung. 

Für die Branchengewerkschaften bedeutet die Tatsache, dass nicht an den Diskussionen rund um das 
Europäische Semester beteiligt sind, jedoch nicht, dass überhaupt keine Anhörungen stattfinden. Die 
Gewerkschaften sind sehr stark an der Entscheidungsfindung in Bereichen beteiligt, welche die Interessen ihrer 
Mitglieder betreffen (z.B. Beschäftigung, regionale und lokale Entwicklung, Bildung, Gesundheit usw.), und die 
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Erörterungen der Maßnahmen zu diesen Themen finden sowohl auf strukturierter als auch auf Ad-hoc-Basis mit 
der Regierung statt. 

Hinsichtlich der Gleichstellung der Geschlechter gibt es für Finnland keine diesbezüglichen länderspezifischen 
Empfehlungen. Der geschlechtsspezifische Unterschied bei der Beschäftigung ist mit 3,5 % deutlich geringer als 
der EU-Durchschnitt (niedriger im Vergleich zu 4,7 % im Jahr 2007, liegt aber leicht über dem Wert von 2016). 
Der geschlechtsspezifische Unterschied bei der Teilzeitbeschäftigung ist ebenfalls geringer als der EU-
Durchschnitt von 9,9 % (jedoch höher als 2007, als er 9,7 % betrug). Das geschlechtsspezifische Lohngefälle 
liegt über dem EU-Durchschnitt von 17,4 %. Die „Mutterschaftsstrafe“ hinsichtlich der Beschäftigungsquoten 
beträgt etwa 15 % und Finnland wird in Bezug auf die Verfügbarkeit und Zugänglichkeit von 
Kinderbetreuungseinrichtungen als nicht so erfolgreich wie Dänemark und Schweden bewertet. 

Schweden 

In Schweden sind auf Gewerkschaftsseite vor allem die Spitzenverbände am Verfahren des Europäischen 
Semesters mit der Regierung beteiligt. Der soziale Dialog ist in Schweden stark verankert, und das Verfahren 
funktioniert grundsätzlich gut. Auf dieser Ebene ist vor allem der SALAR auf der Arbeitgeberseite auf 
Branchenebene aktiver beteiligt. Allerdings existiert in jedem Sektor ein Dialog über die Auswirkungen der 
länderspezifische Empfehlungen und das Semesterverfahren. Auf nationaler Ebene koordinieren die 
Spitzenverbände den Dialog mit den Branchengewerkschaften.  

Im Laufe der Jahre ist das Verfahren des Europäischen Semesters immer strukturierter geworden, wobei jedes 
Jahr etwa 3 bis 4 Sitzungen auf verschiedenen Ebenen (mit dem Premierminister, den Ministern und 
Spitzenorganisationen und auf eher operativer Ebene) abgehalten werden. Obwohl es zu diesem Zweck spezielle 
Ausschüsse und Gremien gibt, werden die einschlägigen Maßnahmen im Rahmen des aktiven sozialen Dialogs 
kontinuierlich erörtert. 

Die Gewerkschaften der Kommunalverwaltungen erörtern seit einigen Jahren, wie sie sich direkter am Verfahren 
des Europäischen Semesters beteiligen können. Dies wird als wichtig erachtet, da dadurch die Kompetenzen der 
Mitgliedsorganisationen effektiver genutzt werden könnten. Es wurde eine Sitzung mit SACO (eine 
Dachorganisation, die 23 Branchengewerkschaften organisiert) abgehalten, um zu erörtern, wie die sektorale 
Beteiligung verbessert werden könnte.  

Bislang haben die Gewerkschaften des Sektors noch keinen Kontakt mit dem europäischen 
Semesterbeauftragten auf nationaler Ebene aufgenommen, eine Kontaktaufnahme ist jedoch geplant. Die einzige 
Schwierigkeit besteht darin, dass es aufgrund des zeitlichen Ablaufs des Anhörungsverfahrens kompliziert ist, 
weitere Organisationen einzubeziehen. 

Bei den Gewerkschaften auf sektoraler Ebene ist es jedoch richtig zu sagen, dass das Europäische Semester 
insgesamt derzeit nicht als sehr politisch maßgeblich für die LRG angesehen wird, da die länderspezifischen 
Empfehlungen nur einen begrenzten Einfluss auf den Sektor haben und dringende Anliegen (wie z.B. der 
zunehmende Fachkräftemangel und die Notwendigkeit, die Inklusion von Migranten zu verbessern) keine 
Hauptschwerpunkte der länderspezifischen Empfehlungen sind. In den letzten Jahren haben sich diese 
Empfehlungen auf Themen wie die Verschuldung der Haushalte und den Wohnungsmarkt konzentriert. 

Ein weiterer Grund dafür, dass das Europäische Semester von den schwedischen Gewerkschaften des Sektors 
nicht als ein so entscheidendes Thema angesehen wird, ist, dass Schweden nicht zu den Ländern gehört, die 
sich mit umstrittenen länderspezifischen Empfehlungen auseinandersetzen müssen. Da die Staatsfinanzen 
gesund sind und das Land nicht zur Eurozone gehört, gab es in den letzten Jahren kaum Anlässe für Debatten 
über die länderspezifische Empfehlungen mit den Gewerkschaften. Das einzige Mal, dass eine länderspezifische 
Empfehlung umstritten war, betraf die Anregung, eine weitere Differenzierung der Lohngruppen vorzunehmen 
(siehe auch oben). Da dies als eine Angelegenheit der Sozialpartner angesehen wird, haben Arbeitgeber und 
Gewerkschaften gemeinsam mit der Regierung daran gearbeitet, die Annahme dieser länderspezifischen 
Empfehlung im Rat zu verhindern. Seither sind wohl die meisten länderspezifischen Empfehlungen unumstritten 
und waren in einigen Fällen sogar hilfreich dabei, Themen zu beleuchten, die einer Klärung bedürfen (z.B. 
Wohnkosten und Verschuldung der Privathaushalte). 
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Darüber hinaus ist zu bedenken, dass das NRP-Verfahren nicht gut in den Gestaltungszyklus der schwedischen 
Politik (z. B. Haushaltsplanung) passt. Der Haushalt wird in der Regel vor dem NRP verabschiedet, was bedeutet, 
dass das NRP eine Neuordnung von bereits bestehenden Prioritäten mit sich bringt. 

Auf nationaler Ebene leisten die Sozialpartner einen gemeinsamen Beitrag zu einem Anhang des NRP, in dem 
ihre Aktivitäten in den relevanten Bereichen dargelegt sind. Die SALAR ist besonders aktiv bei der Vorbereitung 
maßgeblicher Beiträge zum NRP. Der Anhang enthält Beispiele für die maßgebliche Praxis der LRG und der 
Sozialpartner in Bereichen, die im [Verfahren des] Europäischen Semester[s] beleuchtet wurden. 

Für Schweden gibt es hinsichtlich der Gleichstellung der Geschlechter keine länderspezifischen Empfehlungen. 
Der geschlechtsspezifische Unterschied bei der Beschäftigung liegt mit 4 % deutlich unter dem EU-Durchschnitt 
(niedriger im Vergleich zu 6 % im Jahr 2007). Der geschlechtsspezifische Unterschied bei der 
Teilzeitbeschäftigung ist mit 21 % ebenfalls geringer als der EU-Durchschnitt, nachdem er 2007 über dem EU-
Durchschnitt lag. Der geschlechtsspezifische Unterschied bei der Beschäftigung liegt mit 13,3 % deutlich unter 
dem EU-Durchschnitt und ist niedriger im Vergleich zu 16,5 % im Jahr 2007. Bei den Beschäftigungsquoten gibt 
es keine „Mutterschaftsstrafe“, und Schweden ist in Bezug auf die Verfügbarkeit und Zugänglichkeit von 
Kinderbetreuungseinrichtungen eines der leistungsstärksten Länder der EU. 

Beteiligung der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften am Verfahren des 
Europäischen Semesters 
Der Ausschuss der Regionen (AdR) hat im Mai 2017 einen Verhaltenskodex für die Beteiligung der lokalen und 
regionalen Gebietskörperschaften am Europäischen Semester verabschiedet32. Vor diesem Hintergrund hat der 
AdR die Beteiligung der LRG am nationalen Verfahren33 des Europäischen Semesters bewertet. Es ist wichtig zu 
beachten, dass dieser Bericht auf der Beschreibung dieser Rolle in den NRP beruht und nicht auf einer Befragung 
der Vertreter der LRG hinsichtlich ihrer eigenen Wahrnehmung der Art und Qualität ihrer Beteiligung.  

In Bezug auf die Beteiligung der LRG in Dänemark, Finnland und Schweden wird in diesen Berichten festgestellt, 
dass 

• Die LRG sind in allen drei Ländern an der Entwicklung der NRP beteiligt, wobei die detailliertesten 
Beschreibungen in den dänischen und schwedischen NRP enthalten sind; 

• Alle NRP beziehen sich auf die Rolle der LRG bei der Umsetzung der NRP, vor allem in Bezug auf 
Maßnahmen zur sozialen Inklusion, zu Haushalts-, Steuer- und Verwaltungsfragen, zur 
Beschäftigungspolitik, zur Wirtschafts-/Unternehmensentwicklungspolitik und zur Bildung. 

In Schweden werden die LRG im Semesterverfahren als gleichwertige Partner behandelt und erhalten eine Reihe 
von Möglichkeiten, während des gesamten Semesterzyklus Beiträge zu leisten. Sie werden durch eine schriftliche 
Vereinbarung der Sozialpartner über den Umfang, das Format und den Zeitpunkt des Anhörungsverfahrens 
gestützt.  

Im Anhang des NRP werden außerdem zahlreiche Beispiele für einschlägige Praktiken bei der Umsetzung der 
Prioritäten des NRP vorgestellt, was die enge Einbindung der LRG in das gesamte Verfahren verdeutlicht.  

Der Koordinierungsprozess ist nun seit einigen Jahren stabil und wird von den Akteuren als gut funktionierend 
betrachtet. 

Schlussfolgerungen und Themenbereiche für Erörterungen und Verbesserungen 

                                                
32 Erhältlich in allen EU-Amtssprachen, http://cor.europa.eu/de/activities/opinions/Pages/opinion-
factsheet.aspx?OpinionNumber=CDR 5386/2016  
33 Die Methodik zielt darauf ab, das Vorhandensein verschiedener Elemente des Verhaltenskodex auf nationaler Ebene zu 
bewerten, z. B. ob die NRP die territorialen Unterschiede und Herausforderungen und die Auswirkungen verschiedener 
politischer Maßnahmen auf territorialer Ebene widerspiegeln; die Einbeziehung der LRG bei der Ausarbeitung, Durchführung 
und Bewertung der NRP; die institutionellen Kapazitäten der LRG sowie Partnerschafts- und Mehrebenen-Governance-
Modelle. 

http://cor.europa.eu/de/activities/opinions/Pages/opinion-factsheet.aspx?OpinionNumber=CDR%205386/2016
http://cor.europa.eu/de/activities/opinions/Pages/opinion-factsheet.aspx?OpinionNumber=CDR%205386/2016
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Insgesamt wird die Beteiligung der Sozialpartner in Dänemark, Finnland und Schweden in das Verfahren des 
Europäischen Semesters als positiv, proaktiv und gut strukturiert angesehen, auch wenn immer noch einige 
Fragezeichen zu dem Grad des Einflusses der Sozialpartner auf die endgültigen Entscheidungen verbleiben. Es 
wäre wichtig, genauer festzustellen, in welcher Hinsicht und wie dieser Einfluss in Zukunft verstärkt werden 
könnte. 

Die direkte Beteiligung der Arbeitgeber am LRG-Sektor in Dänemark und Schweden kann als bedeutender 
angesehen werden als die direkte Beteiligung der Arbeitgeber am LRG-Sektor in Finnland und der 
Gewerkschaften am LRG-Sektor in allen drei Ländern, die in der Regel über ihre Dachverbände am 
Dialogverfahren teilnehmen. In den letzten Jahren hat das Interesse an einer direkteren Beteiligung 
zugenommen, und es wurden Anstrengungen für einen aktiveren Dialog über das Europäische Semester mit den 
Semesterbeauftragten und den Dachverbänden der Gewerkschaften unternommen.  

Es wird davon ausgegangen, dass eine stärkere Beteiligung einen erheblichen Zeitaufwand und Kenntnisse sowie 
eine Änderung der etablierten Verfahren erfordert. Die Entwicklung und der Aufbau von Kapazitäten könnten hier 
einen wichtigen Beitrag leisten. Insgesamt war die Bedeutung der jüngsten länderspezifischen Empfehlungen für 
den LRG-Sektor begrenzt.  

Gleichzeitig gibt es einige Themen (z. B. Abbrecherquoten im Bildungswesen, mangelnde Qualifikationen, 
Inklusion von Migranten), die nicht Teil der länderspezifischen Empfehlungen waren, die nach Ansicht der 
Sozialpartner in die Erörterungen zum Europäischen Semester einbezogen werden sollten. 
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ANHANG 2: Einschätzung des gegenwärtigen 
Entwicklungsstands: die Beteiligung der lokalen und regionalen 
Gebietskörperschaften und der Sozialpartner am Europäischen 
Semester auf einzelstaatlicher Ebene in Spanien, Italien und 
Frankreich 
In diesem Anhang werden die verfügbaren Informationen über die Beteiligung der Sozialpartner und der lokalen 
und regionalen Behörden am Verfahren des Europäischen Semesters auf nationaler Ebene in Spanien, Italien 
und Frankreich erörtert. Aufgrund des oben erwähnten Mangels an Literatur über die Beteiligung der sektoralen 
Sozialpartner im Sektor der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften am Semesterverfahren konzentriert 
sich die nachfolgende erste Analyse auf die verfügbaren Erkenntnisse über die Rolle der Sozialpartner auf 
nationaler Ebene (die Organisationen auf Spitzenebene/Spitzenverbände) und der lokalen und regionalen 
Behörden. Zur Beschreibung der Beteiligung der Sozialpartner im LRG-Sektor wurden die Antworten auf die 
Umfragen und die Ergebnisse der Interviews sowie die Ergebnisse des regionalen Seminars verwendet. 

Beteiligung der nationalen Sozialpartnerorganisationen am Verfahren des 
Europäischen Semesters 
In Spanien, Italien und Frankreich ist der soziale Dialogs historisch unterschiedlich verankert. In Spanien ist der 
Anteil der durch Tarifverträge erfassten Arbeitnehmer hoch (etwa 90 %). Für die meisten Arbeitnehmer gelten 
nationale, regionale und auf provinzieller Ebene abgeschlossene Multi-Arbeitgeber-Tarifverträge. Im Jahr 2017 
wurde der soziale Dialog über die Beschäftigungspolitik in Spanien durch die Einrichtung verschiedener 
dreigliedriger Gremien neu belebt. Die Erörterungen innerhalb diesen Gremien ermöglichten es, einige 
Vorschläge der Sozialpartner in politische Reformen einzubeziehen. Die Gewerkschaften betonen jedoch, dass 
die wesentlichste Veränderung damit zusammenhängt, dass die Regierung begonnen hat, einige ihrer Vorschläge 
und Beiträge (aufgrund des für die Gewerkschaften günstigeren Regierungswechsels) zu berücksichtigen. In 
Frankreich werden Tarifverhandlungen in erster Linie auf Branchenebene geführt. Auch in Frankreich ist der Anteil 
der durch Tarifverträge erfassten Arbeitnehmer sehr hoch. Die Mechanismen und Verfahren für den sozialen 
Dialog in Frankreich funktionieren gut. Grundsätzlich werden alle vertretenden Organisationen der Sozialpartner 
im Rahmen von dreigliedrigen Gremien im Nationalen Rat für Tarifangelegenheiten oder in den Gremien der 
sozialen Sicherheit sowie im Rahmen bilateraler und informeller Erörterungen mit der Regierung zu fast allen 
Politikbereichen angehört. In Italien spielen Gewerkschaften, Arbeitgeberverbände und öffentliche Einrichtungen 
eine wesentliche Rolle bei der Gestaltung der Arbeitsverhältnisse, der Arbeitsbedingungen und der Strukturen 
der Arbeitsbeziehungen. Obwohl die Beteiligung der Sozialpartner über eine Reihe informeller, gelegentlicher 
Kanäle (und nicht systematisch) stattfindet, gibt es auch formellere und institutionelle Verfahren für einen 
Austausch. Es scheint jedoch, dass die Stellungnahmen des bestehenden institutionellen Organs für den 
Austausch zwischen den Sozialpartnern, des Nationalen Wirtschafts- und Arbeitsrat (CNEL)34, von der derzeitigen 
Regierung nicht gebührend berücksichtigt werden, da sie nicht bereit ist, sich stärker mit den Sozialpartnern zu 
auseinanderzusetzen. 

Die Beteiligung der Sozialpartner am Verfahren des Europäischen Semesters entspricht den generellen 
nationalen Verfahren des sozialen Dialogs sowie ihren Gepflogenheiten und Traditionen und ist in bereits 
bestehende dreigliedrige Gremien eingebettet. Aus diesem Grund ist es oft schwierig, die Einbeziehung der 
Sozialpartner in das Verfahren des Europäischen Semesters von anderen Verfahren des nationalen sozialen 
Dialogs zu trennen. 

                                                
34 Die Existenz des CNEL ist in der italienischen Verfassung (Artikel 99) bestimmt. Der CNEL ist nicht befugt, 
Tarifverhandlungen zu führen, da es sich um ein beratendes Organ handelt, das die Regierung und das Parlament 
unterstützt. Außerdem werden die CNEL-Mitglieder einzeln und nicht als Vertreter der Arbeitgeber-
/Arbeitnehmerorganisationen ernannt. 
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In diesem Zusammenhang wird in einem Bericht von Eurofound (2017) die Auffassung vertreten, dass Frankreich 
zu den Ländern gehört, in denen die Beteiligung der Sozialpartner am Verfahren des Europäischen Semesters 
durch einen mittleren Grad an Institutionalisierung gekennzeichnet ist, und wo die Anhörungen regelmäßig, 
vorhersehbar und ausgewogen stattfinden. Allerdings haben die Sozialpartner in Frankreich auch berichtet, dass 
sie nicht genügend Zeit für Unterrichtung und Anhörungen haben. In Italien und Spanien wurde dagegen ein 
geringer Grad der Institutionalisierung in Bezug auf die Anhörungsverfahren zum Europäischen Semester 
festgestellt. Hier finden die Anhörungen unregelmäßig statt und die Zeit für Unterrichtung und Anhörungen wird 
als unzureichend angesehen, da sie entweder nur einen Tag dauert (Spanien) oder wenige, sporadische 
Sitzungen beinhaltet (Italien). 

Daher ist es wahrscheinlich nicht überraschend, dass die Art und Qualität der Beteiligung am Verfahren des 
Europäischen Semesters von den Organisationen der Sozialpartner insgesamt als verbesserungswürdig 
eingestuft werden. Nur in Frankreich existieren spezifische Strukturen und Verfahren (z.B. der Ausschuss für den 
sozialen Dialog in europäischen und internationalen Angelegenheiten (CDSEI), der dem Arbeitsministerium 
untersteht), um das Anhörungsverfahren im Rahmen des Europäischen Semesterverfahrens zu organisieren 
(siehe auch die jeweiligen Länderpräsentationen weiter unten).  

Laut der Studie von Eurofound (2017) sind die Sozialpartner in irgendeiner Form an der Definition oder 
Umsetzung der länderspezifischen Empfehlungen beteiligt, wobei wesentliche Unterschiede zwischen Italien/ 
Spanien im Vergleich zu Frankreich bestehen. In Ländern wie Italien war dieses Beteiligung vom politischen 
Willen abhängig - daher gab es in einigen Jahren keine Beteiligung der Sozialpartner. In Spanien wurden jährlich 
Ad-hoc-Sitzungen abgehalten, und die Beteiligung der Sozialpartner beschränkte sich auf Informationssitzungen 
ohne echte Anhörungen. In Frankreich wird die Beteiligung der Sozialpartner als regelmäßig und vorhersehbar 
zu beurteilt. 

Hinsichtlich der Anzahl der Sitzungen zur Erörterung des Semesterverfahren bestehen zwischen den Ländern 
große Unterschiede. In Frankreich wurde nur eine Sitzung, die etwa einem halben Tag oder weniger dauerte, 
abgehalten. Vor diesem Hintergrund ist es bemerkenswert, dass die Sozialpartner in Frankreich, Italien und 
Spanien der Ansicht sind, dass die für Unterrichtung und Anhörungen vorgesehene Zeit nicht ausreicht. Die 
Stellungnahmen zu der für die Anhörungen vorgesehenen Zeit hängen auch von der Bedeutung des NRP im 
nationalen Kontext ab.  

In Spanien hingegen, wo das NRP bei Einführung umstrittener, von den europäischen Institutionen empfohlener 
Strukturreformen (wie z.B. ein stärker dezentralisiertes Tarifverhandlungssystem und Rentenreformen) ein 
wichtiges Instrument war, beklagten sich die Sozialpartner, insbesondere die Gewerkschaften, über den Mangel 
an Zeit für Erörterungen, da sie das NRP an demselben Tag erhielten, wie es der Europäischen Kommission 
vorgelegt wurde. Außerdem merkten die Gewerkschaften an, dass sie im Zeitraum von 2011 bis 2014 nur über 
den allgemeinen Inhalt des NRP in Kenntnis gesetzt wurden. Auch in Frankreich kritisierten die Sozialpartner, 
dass die für die Unterrichtung und Anhörungen vorgesehene Zeit unzureichend sei. Sie erklärten weiterhin, dass 
kein wirklicher Informationsaustausch existiere, da die Dokumente zumeist in letzter Minute übermittelt würden 
und dann auch nur in englischer Sprache verfügbar seien. Obwohl es in Frankreich in den letzten beiden Jahren 
einige Verbesserungen gab, sind die Sozialpartner weiterhin vor der Ansicht, dass die Anhörungen für das 
Verfahren der Festlegung und Annahme des nationalen NRP zu spät stattfinden. 
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Tabelle 1: Häufigkeit und Zeitaufwand für die Anhörung der Sozialpartner und die Beteiligung an den NRP 

Häufigkeit der 
Anhörungen 

Für Unterrichtung und Anhörungen 
vorgesehene Zeit (Wahrnehmung der 
Sozialpartner) und Anzahl der Sitzungen 

Ausgewogenheit der 
Anhörungen 

Regel-
mäßig und 
vorherseh-
bar 

Unregel-
mäßig/ad 
hoc 

Genügend 
Zeit für 
Unter-
richtung 
und An-
hörungen 

Nicht 
genug Zeit 
für Unter-
richtungen 
und Anhö-
rungen 

Nur 
eine 
Sitzung 

Mehr 
als eine 
Sitzung 

Augewogen Nicht 
ausgewogen 

FR  ES, IT  ES, FR, IT ES, FR IT ES, FR, IT  
Quelle: Eurofound (2016). 

Der Bericht von Eurofound aus dem Jahr 2018, in dem die Beteiligung der Sozialpartner am Verfahren des 
Europäischen Semesters 2017 dargestellt wird, zeigt, dass in Italien keine staatliche Koordinierung der 
Aktivitäten, an denen die Sozialpartner beteiligt sind, stattfindet, da es dort verschiedene Behörden und Institute 
gibt, die an dem Verfahren beteiligt sind: die Nationale Agentur für aktive Arbeitsmarktpolitik (ANPAL), das 
Nationale Institut für soziale Sicherheit (INPS) und das Ministerium für Arbeit und Sozialpolitik. In Spanien hielten 
die Sozialpartner die derzeitigen Strukturen und Praktiken für nicht angemessen, um eine wirksame Beteiligung 
an der Ausarbeitung des NRP zu gewährleisten. Die Hauptkritik der spanischen Gewerkschaften betraf den 
mangelnden Informationsaustausch, da ihnen nur eine grobe Struktur des Programms zur Verfügung gestellt 
wurde. Daher konnten die konkreten Maßnahmen, die einbezogen werden sollten,, während der Sitzung nicht 
diskutiert werden. Im Gegensatz dazu erklären die nationalen Behörden, Gewerkschaften und 
Arbeitgeberverbände in Frankreich, dass sie mit der Angemessenheit spezifischer Ad-hoc-Strukturen zufrieden 
seien. Nur in Frankreich waren sich alle am Beteiligungsprozess involvierten Parteien dahingehend einig, dass 
2017 genügend Zeit zur Verfügung stand, um sich wirksam an der Bewertung des NRP zu beteiligen. 

 

Beteiligung der Sozialpartner der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften 
am Verfahren des Europäischen Semesters 
Insgesamt ist die Beteiligung der Sozialpartner des LRG-Sektors am Verfahren des Europäischen Semesters 
begrenzter, diese Rolle wird wohl vor allem von den Dachverbänden der nationalen Gewerkschafts- und 
Arbeitgeberverbände wahrgenommen. Die folgenden Abschnitte enthalten Überblicke über den Grad der 
Beteiligung der sektoralen Sozialpartner für jedes der drei Länder. 

Spanien 

In Spanien beabsichtigte die Regierung ursprünglich, die Beteiligung der Sozialpartner auf eine schriftliche 
Anhörung zu beschränken. So erhielten die Sozialpartner 2013 ein Schreiben, in dem sie aufgefordert wurden, 
ihre Vorschläge zum NRP der Regierung zu übermitteln. Im Jahr 2014 lehnten die Gewerkschaften jedoch die 
Idee ab, ihre Vorschläge schriftlich zu übermitteln, wenn von der Regierung nicht zuerst eine Sitzung einberufen 
würde. Daher organisierte die Regierung eine dreigliedrige Sitzung, bei der sie die Sozialpartner über den 
allgemeinen Inhalt des NRP informierte. Der Wirtschafts- und Sozialrat, an dem neben anderen Akteuren auch 
die Spitzenverbände der Gewerkschaften und Arbeitgeberorganisationen teilnehmen, erklärte, dass die 
Sozialpartner ihre Beteiligung an der Erstellung, Überwachung und Bewertung des NRP für unzureichend halten. 
Der Wirtschafts- und Sozialrat erklärt, dass „das in der Strategie 2020 festgelegte Verfahren für die demokratische 
Umsetzung des NRP nicht eingehalten wurde“.  
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Die in Bezug auf den regionalen Workshop durchgeführten Interviews zeigten auch, dass die Sozialpartner im 
LRG-Sektor der Ansicht sind, dass ihre Beteiligung nicht gut strukturiert und nicht klar abgegrenzt ist und keine 
spezifischen Zeitpläne, Gelegenheiten oder Sitzungen geplant bzw. eingerichtet wurden (z. B. für Kommentare 
und Beiträge zur Erstellung des NRP-Entwurfs). Theoretisch spielen die regionalen Regierungen im derzeitigen 
institutionellen Rahmen eine wichtige Rolle. In der Praxis wird das Verfahren des Europäischen Semesters jedoch 
streng von der Zentralregierung kontrolliert, wobei den lokalen Behörden (im Vergleich zu den regionalen 
Verwaltungen) noch weniger Beteiligung zugemessen wird. Parallel dazu haben die Sozialpartner je nach 
Maßnahmenbereich unterschiedliche Möglichkeiten der Einflussnahme auf die Zentralregierung und die 
regionalen Verwaltungen.  

Hinsichtlich der Gleichstellung der Geschlechter gibt es für Spanien keine diesbezüglichen länderspezifischen 
Empfehlungen. Der geschlechtsspezifische Unterschied bei der Beschäftigung ist im Jahr 2017 ähnlich dem EU-
Durchschnitt von 11,5 % und liegt bei 11 % (niedriger im Vergleich zu 19 % im Jahr 2008). Der 
geschlechtsspezifische Unterschied ist bei der Teilzeitbeschäftigung mit 17 % unter dem EU-Durchschnitt ( 23 %) 
(niedriger im Vergleich zu 19 % im Jahr 2007 und weist eine deutlichere Verbesserung als der EU-Durchschnitt 
auf). Das geschlechtsspezifische Lohngefälle liegt mit 14 % unter dem EU-Durchschnitt von 16,2 %. Die 
„Mutterschaftsstrafe“ hinsichtlich der Beschäftigungsquoten ist nicht wesentlich, und die Verfügbarkeit und 
Zugänglichkeit von Kinderbetreuungseinrichtungen in Spanien liegt über dem EU-Durchschnitt. 

Frankreich 

Frankreich hat spezifische Bestimmungen, Vorschriften und/oder Memoranden zur Einrichtung formeller 
Strukturen für die Beratung zwischen Sozialpartnern und Regierung zu Fragen im Zusammenhang mit der 
Strategie Europa 2020 verabschiedet. In Frankreich werden die Sozialpartner im Ausschuss für den sozialen 
Dialog in europäischen und internationalen Angelegenheiten (CDSEI), der dem Arbeitsministerium untersteht, 
angehört. Dieser 1998 von der französischen Regierung im Rahmen der Europäischen Beschäftigungsstrategie 
(EBS) eingerichtete dreigliedrige Ausschuss setzt sich aus Vertretern der für Arbeit, Wirtschaft und 
Außenbeziehungen zuständigen Ministerien sowie aus Vertretern der Arbeitgeber- und 
Arbeitnehmerorganisationen zusammen35. Die Sozialpartner auf Spitzenebene werden von der nationalen 
Regierung zum Inhalt des NRP angehört und können ihre schriftlichen Beiträge einreichen, die dann dem NRP 
beigefügt werden. 

Die Sozialpartner sind auch am Verfahren des Europäischen Semesters beteiligt, das in Frankreich auf nationaler 
Ebene von der Delegation der Europäischen Kommission in diesem Land durchgeführt wird. Es werden 
regelmäßige jährliche Sitzungen mit den Sozialpartnern organisiert, auch im Rahmen der jährlichen Mission der 
Vertreter der Kommission aus der Zentrale in Brüssel36. Außerdem reichen die Sozialpartner regelmäßig 
schriftliche Beiträge ein und tauschen sich mit Vertretern der Europäischen Kommission aus. Die 
Zusammenarbeit und der Austausch mit der Delegation der Kommission und den europäischen 
Semesterbeauftragten ist grundsätzlich sehr rege, es werden jährlich zwei bis drei Sitzungen zur Erörterung des 
Länderberichts, zur Unterrichtung über die länderspezifischen Empfehlungen, zur Erörterung der wesentlichen 
wirtschaftlichen und sozialen Herausforderungen anberaumt, darüber hinaus besteht ein regelmäßiger 
Informationsfluss und -austausch.  

Ab dem Semesterzyklus 2019 wird die regionale Dimension verstärkt und im Länderbericht ein verstärkter 
Schwerpunkt auf die Analyse regionaler Probleme und Ungleichheiten gelegt. Der Bericht wird auch einen 

                                                
35 https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1570en.pdf  
36 So wurde beispielsweise im November 2018 eine formelle Sitzung anberaumt, an der die Gewerkschaften (drei der fünf 
Gewerkschaften kamen zu unserer Sitzung), nämlich die CFDT (Confédération française démocratique du travail), die FO 
(Force Ouvrière) und die CFE-CGC (Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des Cadres) sowie 
Arbeitgeberverbände (Medef (Mouvement des Entreprises de France), CPME (Confédération des petites et moyennes 
entreprises (KMU) und U2P (Union des Entreprises de Proximité (Kleinstunternehmen)) teilnahmen.  

https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1570en.pdf
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Anhang umfassen, in dem dargelegt wird, wie die Investitionen der Kohäsionsfonds besser  miteinander 
verbunden werden könnten, um den wichtigsten regionalen Investitionsbedarf zu decken. 

Zum Thema der Gleichstellung der Geschlechter gibt es in Frankreich eine indirekte aktuelle länderspezifische 
Empfehlung37. Der geschlechtsspezifische Unterschied bei der Beschäftigung ist im Jahr 2017 mit 8,7 % deutlich 
geringer als der EU-Durchschnitt von 11,5 % (niedriger im Vergleich zu 10,2 % im Jahr 2008). Der 
geschlechtsspezifische Unterschied der Teilzeitbeschäftigung ist mit 22 % geringer als der EU-Durchschnitt (23 
%) (niedriger im Vergleich zu 25,5 % im Jahr 2007, und weist eine deutlichere Verbesserung als der EU-
Durchschnitt auf). Das geschlechtsspezifische Lohngefälle entspricht mit 15 % ungefähr dem EU-Durchschnitt 
von 16,2 %. Die „Mutterschaftsstrafe“ hinsichtlich der Beschäftigungsquoten ist unerheblich, und Frankreich ist in 
Bezug auf die Verfügbarkeit und Zugänglichkeit von Kinderbetreuungseinrichtungen eins der leistungsstärksten 
Länder der EU. 

Italien 

In Italien wurden im NRP von 2011 bis 2014 die Ansichten der Sozialpartner nur in Bezug auf diejenigen 
Vereinbarungen der Sozialpartner berücksichtigt, die der Politik der Regierung entsprachen. So enthielt das NRP 
2012 beispielsweise die „Vereinbarung der Verbände über die Struktur der Tarifverhandlungen (28. Juni 2011) 
zur Dezentralisierung der Tarifverhandlungen“. Das NRP 2013 bezieht sich ausdrücklich auf die am 21. November 
2012 unterzeichneten „Leitlinien zur Steigerung der Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit in Italien“. Die 
Verabschiedung der Arbeitsmarktreform (das sogenannte Beschäftigungsgesetz) wurde jedoch nur von den 
Arbeitgeberverbänden und nicht von den Gewerkschaften unterstützt. In welchem Umfang die Regierung den 
Standpunkt der einzelnen Sozialpartner berücksichtigt, hängt von der Ausrichtung der jeweiligen Regierung und 
dem zu erörternden Thema ab. Die sogenannte Monti-Regierung verfügte über einen organisierten und 
strukturierten Anhörungsverfahren zu Themen, die das Semester betrafen, mit der Konferenz der Regionen. Die 
Beziehungen mit der derzeitigen Regierung sind komplizierter, da die Koordinierungsstrukturen nicht mehr 
bestehen und die bisherigen Erfahrungen nicht mehr umgesetzt werden.  

Dennoch koordinieren die Sozialpartner ihre Reaktionen auf das Verfahren des Europäischen Semesters. Auf 
Gewerkschaftsseite gewährleistet der CGIL-Verband beispielsweise für eine koordinierte Reaktion seiner 
Mitglieder auf den Jahreswachstumsbericht, das NRP und die länderspezifischen Empfehlungen. Das 
Engagement der nationalen Regierung ist jedoch sehr gering. Im Gegensatz dazu sind die Zusammenarbeit und 
der Austausch mit der Delegation der Europäischen Kommission und den europäischen Semesterbeauftragten 
viel aktiver: es werden zwei bis drei Mal im Jahr Sitzungen anberaumt, um den Länderbericht zu erörtern, über 
die länderspezifischen Empfehlungen zu unterrichten, die wesentlichen wirtschaftlichen und sozialen 
Herausforderungen zu diskutieren, darüber hinaus besteht ein regelmäßiger Informationsfluss und -austausch.  

Zum Thema der Gleichstellung der Geschlechter gibt es in Italien eine indirekte aktuelle länderspezifische 
Empfehlung38. Der geschlechtsspezifische Unterschied bei der Beschäftigung ist im Jahr 2017 mit 20,8 % deutlich 
höher als der EU-Durchschnitt von 11,5 % (niedriger im Vergleich zu 24,4 % im Jahr 2008). Der 
geschlechtsspezifische Unterschied der Teilzeitbeschäftigung liegt mit 25 % über dem EU-Durchschnitt (23 %) 
(gegenüber 22 % im Jahr 2007 und weist eine etwas stärkere Verbesserung als der EU-Durchschnitt auf). Das 
geschlechtsspezifische Lohngefälle liegt jedoch mit 5 % deutlich unter dem EU-Durchschnitt von 16,2 %. Es gibt 
eine „Mutterschaftsstrafe“ hinsichtlich der Beschäftigungsquoten, und die Verfügbarkeit und Zugänglichkeit von 
Kinderbetreuungseinrichtungen in Italien liegt unter dem EU-Durchschnitt. 

 

                                                
37 Förderung der Chancengleichheit und des Zugangs zum Arbeitsmarkt, auch für Menschen mit Migrationshintergrund.  
38 Förderung der Beteiligung von Frauen am Erwerbsleben durch eine umfassende Strategie, die Rationalisierung der 
Maßnahmen zur Unterstützung der Familie und die Erweiterung des Angebots an Kinderbetreuungseinrichtungen.  
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Beteiligung der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften am Verfahren des 
Europäischen Semesters 
Der Ausschuss der Regionen (AdR) hat im Mai 2017 einen Verhaltenskodex für die Beteiligung der lokalen und 
regionalen Gebietskörperschaften am Europäischen Semester verabschiedet39. Vor diesem Hintergrund hat der 
AdR die Beteiligung der LRG am nationalen Verfahren40 des Europäischen Semesters bewertet. Es ist wichtig zu 
beachten, dass dieser Bericht auf der Beschreibung dieser Rolle in den NRP beruht und nicht auf einer Befragung 
der Vertreter der LRG hinsichtlich ihrer eigenen Wahrnehmung der Art und Qualität ihrer Beteiligung.  

In Bezug auf die Beteiligung der LRG in Spanien, Frankreich und Italien wird in diesen Berichten folgendes 
festgestellt: 

• In allen drei Ländern sind die LRG in einem gewissem Umfang an der Entwicklung der NRP beteiligt, 
wobei die ausführlicheren Beschreibungen in den NRP enthalten sind. In Italien wurden die Regionen 
und autonomen Provinzen am Verfahren der Ausarbeitung des NRP beteiligt. In Frankreich waren die 
Vertretungen der Gebietskörperschaften Teil des Anhörungsverfahrens, das im März 2018 schriftlich 
durchgeführt wurde. In Spanien haben mehrere autonome Gemeinschaften Beiträge zur Ausarbeitung 
des NRP geleistet und eine Liste von Maßnahmen vorgelegt, die sie umsetzen wollen. 

• Alle NRP beziehen sich auf die Rolle der LRG bei der Umsetzung der NRP, vor allem in Bezug auf die 
Finanzpolitik: Staatshaushalt und Finanzierung der LRG, KMU/Unternehmensförderung, Verkehr und 
Verkehrsinfrastruktur, Beschäftigung, soziale Inklusion, Bildung und FTEI (Forschung, technologische 
Entwicklung und Innovation). 

Einige Beispiele für maßgebliche Praktiken bei der Umsetzung der NRP-Prioritäten werden auch im Anhang der 
NRP dargestellt, was eine gewisse Beteiligung der LRG am gesamten Verfahren verdeutlicht.  

Schlussfolgerungen und Themenbereiche für Erörterungen und 
Verbesserungen 
Insgesamt ist die Beteiligung der Sozialpartner in Spanien, Italien und Frankreich in das Verfahren des 
Europäischen Semesters anders, wobei die Beteiligung in Frankreich und Spanien stärker und besser strukturiert 
ist als in Italien. Insgesamt gibt es immer noch ungelöste Fragen hinsichtlich des Umfangs des Einflusses der 
Sozialpartner auf die endgültigen Entscheidungen. Es wäre wichtig, genauer festzustellen, in welcher Hinsicht 
und wie dieser Einfluss in Zukunft verstärkt werden könnte. 

In den letzten Jahren hat das Interesse an einer direkteren Beteiligung zugenommen, und es wurden 
Anstrengungen für einen aktiveren Dialog über das Europäische Semester mit den Semesterbeauftragten und 
den Spitzenverbänden der Gewerkschaften unternommen. Ein Sozialpartner in Spanien schlug vor, eine 
gesamteuropäischen Arbeitsgruppe der LRG einzurichten. Diese Gruppe könnte das Verfahren des Europäischen 
Semesters auf jährlicher Basis verfolgen und dabei die derzeit verfügbaren Mechanismen widerspiegeln, die eine 
Beteiligung der LRG nicht nachdrücklich unterstützen. Die Gruppe könnte eine besser koordinierte Reaktion der 
LRG auf die wichtigen Themen, welche die LRG-Partner in der gesamten Union betreffen, vorbereiten, 
Informationen sowohl über das Verfahren und den Inhalt des Semesters als auch über die Möglichkeiten für die 
LRG-Partner effektiver austauschen, einen besser koordinierten und vernetzten Überwachungsprozess 
gewährleisten und so für einen stärkeren Auftritt der LRG sorgen. Die Gruppe könnte sich auch aus mehreren 

                                                
39 Erhältlich in allen EU-Amtssprachen, http://cor.europa.eu/de/activities/opinions/Pages/opinion-
factsheet.aspx?OpinionNumber=CDR 5386/2016  
40 Verfügbar unter https://cor.europa.eu/en/engage/studies/Documents/NRP2018/NRP2018.pdf. Die Methodik zielt darauf 
ab, das Vorhandensein verschiedener Elemente des Verhaltenskodex auf nationaler Ebene zu bewerten, z. B. ob die NRP 
die territorialen Unterschiede und Herausforderungen und die Auswirkungen verschiedener politischer Maßnahmen auf 
territorialer Ebene widerspiegeln; die Einbeziehung der LRG in die Ausarbeitung, Durchführung und Bewertung der NRP; die 
institutionellen Kapazitäten der LRG sowie Partnerschafts- und Mehrebenen-Governance-Modelle. 

http://cor.europa.eu/de/activities/opinions/Pages/opinion-factsheet.aspx?OpinionNumber=CDR%205386/2016
http://cor.europa.eu/de/activities/opinions/Pages/opinion-factsheet.aspx?OpinionNumber=CDR%205386/2016
https://cor.europa.eu/en/engage/studies/Documents/NRP2018/NRP2018.pdf
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Untergruppen zusammensetzen, welche die zentralen Themen genauer verfolgen und eine engere 
Nachbereitung und Einflussnahme gewährleisten, als dies derzeit der Fall ist. Damit könnte eine Koordinierung 
der Agenda der LRG erreicht werden, durch die LRG-Themen in mehr Mitgliedstaaten als bisher einheitlich 
berücksichtigt werden.  

Es wird davon ausgegangen, dass eine stärkere Beteiligung einen erheblichen Zeitaufwand und Kenntnisse sowie 
eine Änderung der etablierten Verfahren erfordert. Der Aufbau und die Entwicklung von Kapazitäten könnten 
einen wichtigen Beitrag in diesem Bereich leisten, ebenso wie ein strukturierteres und offeneres Herangehen der 
nationalen Regierungen an eine Einbindung der Sozialpartner und der LRG in das Verfahren des Europäischen 
Semesters. Es gibt Potenzial für die Entwicklung strukturierterer und operativer Maßnahmen für eine stärkere 
Einbeziehung der LRG-Sozialpartner. Im Allgemeinen möchten die Sozialpartner aktiver beteiligt werden, da sie 
der Meinung sind, dass ihre derzeitige Beteiligung eher formell ist und ihnen nur begrenzte Möglichkeiten zur 
Verfügung stehen, um die Ergebnisse des Semesters tatsächlich zu beeinflussen. Daher gibt es Potenzial für 
Verbesserungen und eine weitere Feinabstimmung der Mechanismen und Beteiligungsverfahren. 

Insgesamt war die Bedeutung der jüngsten länderspezifischen Empfehlungen für den LRG-Sektor begrenzt. 
Gleichzeitig gibt es eine Reihe kritischer Themen (z.B. Stärkung der sozialen Dimension des Semesters, 
Schaffung von Beschäftigung und Förderung der Agenda für menschenwürdige Arbeit auf lokaler Ebene, 
Unterstützung von jungen und Langzeitarbeitslosen, Bewältigung der Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt, 
Verbesserung der Kinderbetreuung, der Altenpflege, der Gesundheitseinrichtungen), die nicht Teil der 
länderspezifischen Empfehlungen waren und die nach Ansicht der Sozialpartner unbedingt in die Erörterungen 
über das Europäische Semester einbezogen werden sollten. 
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ANHANG 3: Einschätzung des gegenwärtigen 
Entwicklungsstands: die Beteiligung der lokalen und regionalen 
Gebietskörperschaften und der Sozialpartner am Europäischen 
Semester auf nationaler Ebene in der Tschechischen Republik, 
Estland, Lettland und Litauen 
In diesem Abschnitt werden die verfügbaren Informationen über die Beteiligung der Sozialpartner und der lokalen 
und regionalen Behörden am Verfahren des Europäischen Semesters auf nationaler Ebene in der Tschechischen 
Republik, Lettland und Litauen erörtert. Aufgrund des oben erwähnten Mangels an Literatur über die Beteiligung 
der sektoralen Sozialpartner im Sektor der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften am Semesterverfahren 
konzentriert sich die nachfolgende Analyse auf die verfügbaren Erkenntnisse über die Rolle der Sozialpartner auf 
nationaler Ebene (die Organisationen auf Spitzenebene / Spitzenverbände) und der lokalen und regionalen 
Behörden. Zur Beschreibung der Beteiligung der Sozialpartner im LRG-Sektor wurden die Antworten auf die 
Umfragen und die Ergebnisse der Interviews sowie die Ergebnisse des regionalen Seminars verwendet. 

Beteiligung der nationalen Sozialpartnerorganisationen am Verfahren des 
Europäischen Semesters 
Der soziale Dialog weist in der Tschechische Republik, Estland, Lettland und Litauen aufgrund seiner 
geschichtlichen Entwicklung ähnliche Merkmale auf. In allen vier Ländern finden die Tarifverhandlungen 
überwiegend auf Unternehmensebene mit den schwächeren sektoralen und sektorübergreifenden 
Verhandlungsstrukturen statt. Der Anteil der Beschäftigten, für die Tarifverträge gelten, ist in den vier Ländern mit 
weniger als 30 % gering. Der Anteil der Beschäftigten, die einer Gewerkschaft angehören, ist niedrig und in allen 
vier Ländern rückläufig. Mit Ausnahme von Estland verfügen die Länder über ein dreigliedriges 
Anhörungsgremium, in dem der soziale Dialog und die Anhörungen mit den repräsentativen Sozialpartnern 
stattfinden.  

In der Tschechischen Republik finden Tarifverhandlungen hauptsächlich auf Unternehmensebene statt, wobei 
diese Art von Tarifverhandlungen etwa 30 % der Belegschaft erreicht41. Ein weiterer herausragender Trend ist 
der kontinuierlich rückläufige Anteil der Beschäftigten, die einer Gewerkschaft angehören. Zwischen 2004 und 
2016 ist der Grad der gewerkschaftlichen Organisation von 20,6 % auf 11,9 % zurückgegangen; zwischen 2011 
und 2016 sank er von 16 % auf 11,9 %, d.h. um ca. vier Prozentpunkte. Dreigliedrige Verhandlungen zwischen 
den Sozialpartnern und der Regierung finden auf nationaler Ebene im Rat für Wirtschafts- und Sozialabkommen 
statt (Rada hospodářské a sociální dohody České republiky, RHSD ČR). Im Rat sind vier anerkannte 
Organisationen der Sozialpartner vertreten42. 

In Estland sind die Tarifverhandlungen stark dezentralisiert, und die wichtigste Ebene für Tarifverhandlungen war 
und ist dort die Unternehmensebene. Im Jahr 2015 gaben rund 20 % der Beschäftigten an, dass für sie ein 
Tarifvertrag gilt43. Sowohl die Zahl der Gewerkschaftsmitglieder als auch der gewerkschaftliche 
Organisationsgrad waren in den letzten 10 Jahren mit 7,2 % im Jahr 2015 gegenüber 10,7 % im Jahr 200944. Das 
System des dreigliedrigen sozialen Dialogs ist auf nationaler Ebene ist nicht besonders geregelt. Die 
                                                
41 Die im Jahr 2016 auf Unternehmensebene abgeschlossenen Tarifverträge (CLCAs) galten für 1.291 Millionen 
Arbeitnehmer, das sind 30,4 % der 4,244 Millionen registrierten Arbeitnehmer. Siehe 
https://www.eurofound.europa.eu/country/czech-republic#actors-and-institutions  
42 Arbeitgeberorganisationen - Industrieverband der Tschechischen Republik (Svaz průmyslu a dopravy ČR, SP ČR); 
Dachverbände der Arbeitgeber und Unternehmen der Tschechischen Republik ( Konfederace zaměstnavatelských a 
podnikatelských svazů České republiky, KZPS ČR); Gewerkschaften - Dachverband der tschechisch-mährischen 
Gewerkschaften ( Českomoravská konfederace odborových svazů, ČMKOS); Verband der autonomen Gewerkschaften der 
Tschechischen Republik (Asociace samostatných odborů České republiky, ASO ČR) 
43 https://www.eurofound.europa.eu/country/estonia#collective-bargaining  
44 https://www.eurofound.europa.eu/country/estonia#actors-and-institutions  

https://www.eurofound.europa.eu/country/czech-republic#actors-and-institutions
https://www.eurofound.europa.eu/country/estonia#collective-bargaining
https://www.eurofound.europa.eu/country/estonia#actors-and-institutions
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Sozialpartner beteiligen sich in der Regel an der Anhörungsphase des Gesetzesentwurfs und sind Mitglieder der 
Aufsichtsräte einiger wichtiger Arbeitsmarkt- und Sozialeinrichtungen (z. B. der 
Arbeitslosenversicherungsbehörde). In den letzten Jahren haben die Sozialpartner sehr oft ihre Unzufriedenheit 
darüber zum Ausdruck gebracht, dass sie nicht so oft wie gewünscht am politischen Entscheidungsprozess 
beteiligt wurden, oder dass sie erst in späteren Phasen in das Verfahrene einbezogen wurden. Es hat auch Fälle 
gegeben, in denen eine dreigliedrige Vereinbarung getroffen wurde, die dann aber später der Staat einseitig 
ungeachtet der Stellungnahmen der Sozialpartner abänderte45.  

In Lettland finden die Tarifverhandlungen hauptsächlich auf Unternehmensebene statt, während die 
Verhandlungen auf sektoraler und branchenübergreifender Ebene nur schwach ausgeprägt sind. Die 
Vereinbarungen gelten wohl nur für eine geringe Anzahl von Arbeitnehmern, die Schätzungen liegen zwischen 7 
% und 15 %46. Der Grad der gewerkschaftlichen Organisation ist in Lettland rückläufig. Der gewerkschaftliche 
Organisationsgrad, berechnet als Anteil der gewerkschaftlich organisierten Arbeitnehmer an der Gesamtzahl der 
Beschäftigten, belief sich 1992 auf 46 %, ging 1994 auf 27 % zurück und fiel 2016 weiter auf 10,7 %. Auf nationaler 
Ebene sind die Arbeitgeber durch eine einzige Arbeitgeberorganisation, den lettischen Arbeitgeberverband 
(LDDK), und die Arbeitnehmer durch eine einzige Gewerkschaftsorganisation, den freien Gewerkschaftsverband 
Lettlands (LBAS), vertreten. Der soziale Dialog auf Drei-Parteien-Grundlage findet auf nationaler Ebene über den 
Nationalen dreigliedrigen Kooperationsrat (NTSP) statt. Der NTSP prüft Planungsdokumente für Maßnahmen und 
Gesetzesentwürfe und legt Vorschläge zu ihrer Verbesserung in folgenden Bereichen vor: soziale Sicherheit; 
Leitlinien für den Staatshaushalt; Strategie der wirtschaftlichen und regionalen Entwicklung; Gesundheit; 
Entwicklung der allgemeinen und beruflichen Bildung; Beschäftigung, Klassifizierung von Berufen; Umsetzung 
internationaler Verpflichtungen.  

In Litauen finden die Tarifverhandlungen überwiegend auf Unternehmensebene statt (mit Ausnahme einiger 
weniger Branchen). Experten schätzen, dass der Anteil der Beschäftigen im Geltungsbereich der Tarifverträge 
(Lohn) in Litauen weniger als 15-20 % beträgt47. Die Zahl der Gewerkschaftsmitglieder ist in Litauen allgemein 
sehr gering und war in den letzten 10 Jahren konstant rückläufig. Laut der Statistiken des Landes ist die Zahl der 
Gewerkschaftsmitglieder in Litauen zwischen 2011 und 2016 von 108,9 Tsd. auf 91,5 Tsd. gesunken, der 
gewerkschaftliche Organisationsgrad sank damit von 9,7 % auf 7,7 %48. In Litauen gibt es mehrere dreigliedrige 
Räte und Kommissionen. Die meisten sind spezialisiert und auf nationaler Ebene tätig, während einige auch auf 
regionaler Ebene aktiv sind. Die wichtigste dreigliedrige Organisation, das LRTT, wurde 1995 gegründet. 
Gesetzesentwürfe, die der Regierung zu maßgeblichen arbeits-, sozial- und wirtschaftspolitischen Fragen 
vorgelegt werden, sollten im Vorfeld mit dem LRTT abgestimmt werden. 

Die Beteiligung der Sozialpartner am Verfahren des Europäischen Semesters entspricht den generellen 
nationalen Verfahren des sozialen Dialogs sowie ihren Gepflogenheiten und historischen Entwicklungen und ist 
in bereits bestehende dreigliedrige Gremien eingebettet. Aus diesem Grund ist es oft schwierig, die Einbeziehung 
der Sozialpartner in das Verfahren des Europäischen Semesters von anderen Verfahren des nationalen sozialen 
Dialogs zu trennen. 

In diesem Zusammenhang49 ist einem Bericht von Eurofound (2017) zufolge die institutionelle Beteiligung am 
Verfahren des Europäischen Semesters in Estland, Lettland und Litauen über beratende dreigliedrige Gremien 
organisiert, die sich an standardmäßigen Mechanismen orientieren, die eine formelle Anhörung der Sozialpartner 
ermöglichen. Die Sozialpartner möchten jedoch aktiver beteiligt werden, da sie der Meinung sind, dass ihre 
derzeitige Beteiligung eher formell ist und ihnen nur begrenzte Möglichkeiten zur Verfügung stehen, um die 
Ergebnisse des Semesters tatsächlich zu beeinflussen. Daher ist es wahrscheinlich nicht überraschend, dass die 

                                                
45Siehe https://www.eurofound.europa.eu/country/estonia#actors-and-institutions  
46 https://www.eurofound.europa.eu/country/latvia#collective-bargaining  
47 https://www.eurofound.europa.eu/country/lithuania#collective-bargaining  
48 https://www.eurofound.europa.eu/country/lithuania#actors-and-institutions  
49 Eurofound (2016), Role of the social partners in the European Semester, Publications Office of the European Union, 
Luxembourg. 

https://www.eurofound.europa.eu/country/estonia#actors-and-institutions
https://www.eurofound.europa.eu/country/latvia#collective-bargaining
https://www.eurofound.europa.eu/country/lithuania#collective-bargaining
https://www.eurofound.europa.eu/country/lithuania#actors-and-institutions
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Art und Qualität der Beteiligung am Verfahren des Europäischen Semesters von den Organisationen der 
Sozialpartner insgesamt als verbesserungswürdig eingestuft werden. Diese Situation wurde in dem Bericht von 
Eurofound aus dem Jahr 201850 bestätigt, der die Beteiligung der Sozialpartner am Verfahren des Europäischen 
Semesters 2017 darstellt.  

Laut der Studie von Eurofound sind die Sozialpartner in irgendeiner Form an der Definition oder Umsetzung der 
länderspezifischen Empfehlungen und der NRP beteiligt (siehe Tabelle 1), wobei es zwischen den einzelnen 
Ländern einige Unterschiede gibt. Die Häufigkeit der Anhörungen wird in Estland, Lettland und Litauen als 
regelmäßig und vorhersehbar betrachtet, in der Tschechischen Republik weniger.  

Hinsichtlich der Zeit und der Anzahl der Sitzungen, in denen der Semesterverfahren erörtert wird, bestehen 
zwischen den Ländern erhebliche Unterschiede. In Lettland wurde nur eine Sitzung, die etwa einem halben Tag 
oder weniger dauerte, abgehalten. Vor diesem Hintergrund ist es bemerkenswert, dass die Sozialpartner in 
Lettland der Ansicht sind, dass die für Unterrichtung und Anhörungen vorgesehene Zeit nicht ausreicht. Dagegen 
war die Situation in der Tschechischen Republik, Estland und Litauen positiver. Die Stellungnahmen zu den für 
die Anhörungen vorgesehenen Zeit hängen auch von der Bedeutung des NRP im nationalen Kontext ab.  

Tabelle 1: Häufigkeit und Zeitaufwand für die Anhörung der Sozialpartner und die Beteiligung an den NRP 

Häufigkeit der 
Anhörungen 

Für Unterrichtung und Anhörungen 
vorgesehene Zeit (Wahrnehmung der 
Sozialpartner) und Anzahl der Sitzungen 

Ausgewogenheit der 
Anhörungen 

Regel-
mäßig und 
vorherseh-
bar 

Unregel-
mäßig/ad-
hoc 

Genügend 
Zeit für 
Unter-
richtung 
und An-
hörungen 

Zu wenig 
Zeit für 
Unter-
richtung 
und 
Anhö-
rungen 

Nur eine 
Sitzung 

Mehr als 
eine 
Sitzung 

Ausgewogen Nicht 
ausgewogen 

EE, LT, LV CZ CZ, EE, LT LV LV CZ, EE, 
LT 

CZ, EE, LV, 
LT 

 

Quelle: Eurofound (2016) 

Einbeziehung der sozialen Partner in die lokalen und regionalen 
Gebietskörperschaften im Rahmen des Europäischen Semesterverfahrens 
Insgesamt ist die Beteiligung der Sozialpartner des LRG-Sektors am Verfahren des Europäischen Semesters 
begrenzter, wobei diese Rolle wohl in erster Linie von den nationalen Dachverbänden der Arbeitnehmer- und der 
Arbeitgeberorganisationen auf nationaler Ebene wahrgenommen wird. Die folgenden Abschnitte geben einen 
gesonderten Überblick über den Grad der Beteiligung der sektoralen Sozialpartner in den drei Ländern. 

Tschechische Republik 

In der Tschechischen Republiksind die Sozialpartner insbesondere auf dem Spitzenniveau grundsätzlich mit dem 
Grad der Beteiligung während des gesamten Verfahrens des Europäischen Semesters zufrieden. Die 
Sozialpartner wurden im Rahmen des Abkommens des Wirtschafts- und Sozialrats in die Erörterungen der 
länderspezifischen Empfehlung des Jahres 2016 einbezogen, insbesondere im Rahmen von Arbeitsgruppen des 

                                                
50 Eurofound (2018), Involvement of the national social partners in the European Semester 2017: Social dialogue practices, 
Publications Office of the European Union, Luxembourg. 
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Rates. Die Arbeitgeberorganisationen berichteten auch, dass die Sozialpartner von der Regierung einige 
(schriftliche) Rückmeldungen zu ihren eingereichten Beiträgen erhielten.  

Die für den regionalen Workshop durchgeführten Interviews zeigten auch, dass die Sozialpartner auf Ebene der 
Spitzenorganisationen gut an den Semesterverfahren beteiligt sind. Der Umfang der Beteiligung der lokalen und 
regionalen Sozialpartner ist begrenzter, da sie in der Regel durch ihre Dachverbände (insbesondere auf der 
Gewerkschaftsseite) vertreten sind. Für den Dialog mit der Zentralregierung werden die Sozialpartner offiziell 
eingeladen und nehmen zweimal jährlich an Gesprächsrunden zur Vorbereitung und Diskussion der NRP teil und 
geben offizielle Stellungnahmen zu dem Vorschlagsentwurf dieses Dokuments ab. In Bezug auf den Dialog mit 
der Europäischen Kommission nehmen die Sozialpartner an den Sitzungen teil, die während der EG-Missionen 
meist im November eines jeden Jahres einberufen werden. Die wichtigste Entwicklung im Jahr 2019 war die 
Annahme des Anhangs D des Länderberichts für die Tschechische Republik, der Investitionsleitlinien im Rahmen 
der Kohäsionspolitik für den Zeitraum von 2021 bis 2027 enthält. Als Folge davon erstellt der Verband der lokalen 
und regionalen Gebietskörperschaften eine Aufstellung der konkreten Investitionen (Investitionsarten) aus der 
Sicht der lokalen Gebietskörperschaften, die mit diesen Empfehlungen und den politischen Zielen der künftigen 
Kohäsionspolitik von 2021 und darüber hinaus übereinstimmen. 

Hinsichtlich der Gleichstellung der Geschlechter wurde für dieses Land eine diesbezügliche länderspezifische 
Empfehlung (Förderung der Beschäftigung von Frauen mit kleinen Kindern, u.a. durch Verbesserung des 
Zugangs zu erschwinglicher Kinderbetreuung) abgegeben. Der geschlechtsspezifische Unterschied bei der 
Beschäftigung ist im Jahr 2017 mit 15,2 % deutlich höher als der EU-Durchschnitt (niedriger im Vergleich zu 18,8 
% im Jahr 2008). Der geschlechtsspezifische Unterschied ist bei der Teilzeitbeschäftigung mit 8 % geringer als 
der EU-Durchschnitt (23 %). Das geschlechtsspezifische Lohngefälle liegt mit 22 % über dem EU-Durchschnitt 
von 16,2 %. Die „Mutterschaftsstrafe“ hinsichtlich der Beschäftigungsquoten ist erheblich, und die Verfügbarkeit 
und Zugänglichkeit von Kinderbetreuungseinrichtungen in der Tschechischen Republik liegt unter dem EU-
Durchschnitt. 

Estland 

In Estland werden die Sozialpartner in der Regel bei der Ausarbeitung verschiedener Gesetzesentwürfe und 
Entwicklungspläne angehört und in Arbeitsgruppen eingebunden. Die Sozialpartner sind jedoch der Ansicht, dass 
diese Einbindung formellen Charakter hat, da alle Verfahren getrennt voneinander stattfinden und keine 
vollständigen Überblick über die Reformen darstellen, da die verschiedenen Aktivitäten von verschiedenen 
Institutionen behandelt werden. Die Sozialpartner sagen sogar, dass sie sich nicht sicher sind, ob sie an 
Aktivitäten beteiligt waren, die mit den in den NRP dargelegten Zielen zusammenhängen. Sie stellen fest, dass 
ihre Organisationen zu klein und ihre Möglichkeiten, an allen maßgeblichen Entwicklungen teilzunehmen, 
begrenzt sind. Sie wünschen sich im Idealfall die Schaffung einer geeigneten Plattform, die es ermöglicht, 
verschiedene Reformen zu erörtern und zu verhandeln, auch um zu verstehen, welche Veränderungen und 
Initiativen notwendig sind und wie sie sich gegenseitig beeinflussen. 

Die für den regionalen Workshop durchgeführten Interviews zeigten auch, dass die Sozialpartner der LRG über 
die nationalen Verfahren kontinuierlich in die Erörterungen mit der Zentralregierung eingebunden sind. In diesem 
Zusammenhang wird das Semesterverfahren (in unterschiedlichen Formen) in den verschiedenen 
Arbeitsgruppen und Zusammenhängen erörtert, es gibt jedoch keine separate Sitzung, bei der die Beteiligung der 
lokalen Behörden am Verfahren des Europäischen Semesters erörtert wird. Formell sind die lokalen Behörden in 
Estland nicht am Verfahren des Europäischen Semesters beteiligt und haben es nicht direkt mit den Vertretern 
der Ministerien erörtert. Im Gegensatz dazu sind die Sozialpartner auf der Spitzenebene umfassend am Verfahren 
des Europäischen Semesters beteiligt. Der Umfang der Beteiligung der lokalen und regionalen Sozialpartner ist 
begrenzter, da sie in der Regel durch ihre Dachverbände (insbesondere auf der Gewerkschaftsseite) vertreten 
sind. 

Hinsichtlich der Gleichstellung der Geschlechter wurde für Estland eine länderspezifische Empfehlung 
(Maßnahmen zur Verringerung des geschlechtsspezifischen Lohngefälles, u. a. durch Verbesserung der 
Lohntransparenz) abgegeben. Der geschlechtsspezifische Unterschied in der Beschäftigung ist im Jahr 2017 mit 
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8 % geringer als der EU-Durchschnitt von 11,5 % (niedriger im Vergleich zu 9 % im Jahr 2008). Die 
geschlechtsspezifische Teilzeitbeschäftigungslücke liegt mit 7 % unter dem EU-Durchschnitt (von 23 %). Das 
geschlechtsspezifische Lohngefälle liegt mit 25 % über dem EU-Durchschnitt von 16,2 % (der höchste Wert unter 
den EU-Mitgliedstaaten). Die „Mutterschaftsstrafe“ hinsichtlich der Beschäftigungsquoten ist erheblich, und die 
Verfügbarkeit und Zugänglichkeit von Kinderbetreuungseinrichtungen in Estland liegt unter dem EU-Durchschnitt. 

Lettland 

In Lettland sieht die Gesetzgebung eine Beteiligung der Sozialpartner an der Ausarbeitung und Umsetzung von 
Wirtschafts- und Sozialmaßnahmen und -reformen sowie an anderen wichtigen Reformen vor. In Bezug auf das 
Verfahren des Europäischen Semesters tragen sie ihre Standpunkte im Rahmen des allgemeinen dreigliedrigen 
Gremiums für den sozialen Dialog und anlässlich spontaner dreigliedriger Sitzungen vor. Die nicht ausreichende 
Zeit für Anhörungen ist weiterhin Problem, das sowohl die Sozialpartner als auch die nationalen Behörden sehen. 
Die direkte Teilnahme am Europäischen Semester in Lettland beschränkt sich auf eine Debatte zum nahezu 
abgeschlossene NRP, bei der nicht genügend Zeit für Erörterungen zur Verfügung steht und interne 
Kapazitätsprobleme als wesentliche Hindernisse für eine bessere Teilnahme ermittelt wurden. 

Die für den regionalen Workshop durchgeführten Interviews zeigten auch, dass die Sozialpartner ihre Teilnahme 
am Verfahrenen des Europäischen Semesters für sinnvoll und in hohem Maß als Beitrag zur Entwicklung der 
nationalen Reformprogramme, zur Diskussion über länderspezifische Empfehlungen und zu deren Umsetzung in 
hohem Maße erachten. Die Interaktion erfolgt durch direkte Verhandlungen mit der Zentralregierung, bei denen 
die Sozialpartner ihre Stellungnahmen zu den jeweils erörterten Aspekten direkt abgeben. Die Befragten wiesen 
auch auf die Kapazitätsprobleme der Organisationen der Sozialpartner hin, die im Kontext eines kleinen Landes 
bedeuten, dass eine begrenzte Anzahl von Mitarbeitern der Organisationen eine große Anzahl von Schriftsätzen 
behandeln muss. Es finden regelmäßig auf das Semesterverfahren bezogene Interaktionen mit der Europäischen 
Kommission statt, wobei die Sozialpartner im Rahmen der jährlichen EG-Missionen in das Land, bei 
Veranstaltungen zur Präsentation und Erörterung der Ergebnisse des Semesterverfahrens im Land und über 
andere Kanäle (z.B. Studienbesuche in Brüssel) angehört werden.  

Hinsichtlich der Gleichstellung der Geschlechter gibt es für Lettland keine länderspezifischen Empfehlungen. Der 
geschlechtsspezifische Unterschied bei der Beschäftigung ist im Jahr 2017 mit 6 % geringer als der EU-
Durchschnitt von 11,5 % (niedriger im Vergleich zu 19 % im Jahr 2008). Die geschlechtsspezifische 
Teilzeitbeschäftigungslücke liegt mit 6 % unter dem EU-Durchschnitt (von 23 %). Das geschlechtsspezifische 
Lohngefälle liegt mit 17 % leicht über dem EU-Durchschnitt von 16,2 %. Die „Mutterschaftsstrafe“ im Hinblick auf 
die Beschäftigungsquote ist nicht signifikant, und die Verfügbarkeit und Zugänglichkeit von 
Kinderbetreuungseinrichtungen in Lettland liegt über dem EU-Durchschnitt. 

Litauen 

In Litauen hat die Beteiligung der Sozialpartner Berichten zufolge eher formellen Charakter. Da alle im NRP 
enthaltenen Reformen (bzw. Reformen zur Umsetzung der länderspezifischen Empfehlungen) zuvor von den 
Sozialpartnern im dreigliedrigen Rat erörtert und gebilligt werden, können sie die meisten der staatlich geplanten 
Reformen indirekt beeinflussen. Litauen verfügt nicht über ein spezielles System für einen Informationsaustausch 
während der Ausarbeitung des NRP. Es ist jedoch zu beachten, dass die Positionen und Ansichten der 
Sozialpartner in irgendeiner Form im NRP zum Ausdruck kommen, da umfangreiche Reformen im 
Zusammenhang mit dem neuen Sozialmodell, die von den Sozialpartnern im Rahmen der Sitzungen des 
dreigliedrigen Rats (TCLR) im Zeitraum von 2016 bis 2017 aktiv erörtert wurden, in das NRP aufgenommen 
wurden. In Litauen wurde das NRP 2017 ausschließlich von der Regierung ausgearbeitet und verabschiedet, 
nachdem 2016 die Regelung für die Ausarbeitung des NRP geändert wurde. Nach dieser institutionellen 
Änderung werden die Sozialpartner bei der Ausarbeitung der NRP nicht mehr direkt informiert und/oder angehört, 
obwohl sie an allen Verfahren (indirekt) über die Diskussionen im dreigliedrigen Rat beteiligt sind.  

Die für den regionalen Workshop durchgeführten Interviews zeigten auch, dass die Sozialpartner eher indirekt 
über die Erörterungen der laufenden Reformen, die ebenfalls im Rahmen des Semesters behandelt werden, am 
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Verfahrend des Semesters beteiligt sind. In diesem Zusammenhang ist der nationale Rechtsrahmen hilfreich, da 
dort vorgesehen ist, dass die Gemeinden und die Gemeindeverbände an allen Verfahren/Reformen, welche die 
lokale Ebene betreffen, beteiligt sein müssen. In diesem Zusammenhang legt z.B. der Verband der 
Kommunalbehörden in Litauen zu allen Entwürfen von Rechtsdokumenten Stellungnahmen und Anmerkungen 
vor, welche die Verantwortlichkeiten und Funktionen der Gemeinden betreffen. Es finden regelmäßig auf das 
Semesterverfahren bezogene Interaktionen mit der Europäischen Kommission statt, wobei die Sozialpartner im 
Rahmen der jährlichen EG-Missionen in das Land, bei Veranstaltungen zur Präsentation und Erörterung der 
Ergebnisse des Semesterverfahrens im Land und über andere Kanäle (z.B. Studienbesuche in Brüssel) angehört 
werden.  

Hinsichtlich der Gleichstellung der Geschlechter gibt es für Litauen keine länderspezifischen Empfehlungen. Der 
geschlechtsspezifische Unterschied bei der Beschäftigung ist im Jahr 2017 ist mit 3 % geringer als der EU-
Durchschnitt von 11,5 % und der beste Wert von allen EU-Mitgliedstaaten (niedriger im Vergleich zu 7 % im Jahr 
2008). Die geschlechtsspezifische Teilzeitbeschäftigungslücke liegt mit 4 % unter dem EU-Durchschnitt (von 23 
%). Das geschlechtsspezifische Lohngefälle liegt mit 14 % unter dem EU-Durchschnitt von 16,2 %. Die 
„Mutterschaftsstrafe“ im Hinblick auf die Beschäftigungsquote ist nicht wesentlich, und die Verfügbarkeit und 
Zugänglichkeit von Kinderbetreuungseinrichtungen in Litauen liegt über dem EU-Durchschnitt. 

Beteiligung der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften am Verfahren des 
Europäischen Semesters 
Die lokalen und regionalen Gebietskörperschaften sind am Verfahren des Europäischen Semesters beteiligt. Der 
Ausschuss der Regionen (AdR) hat im Mai 2017 einen Verhaltenskodex für die Beteiligung der lokalen und 
regionalen Gebietskörperschaften am Europäischen Semester verabschiedet51. Vor diesem Hintergrund hat der 
AdR die Beteiligung der LRG am nationalen Verfahren52des Europäischen Semesters bewertet. Es ist wichtig zu 
beachten, dass dieser Bericht auf der Beschreibung dieser Rolle in den NRP beruht und nicht auf einer Befragung 
der Vertreter der LRG hinsichtlich ihrer eigenen Wahrnehmung der Art und Qualität ihrer Beteiligung. In Bezug 
auf die Beteiligung der LRG in der Tschechischen Republik, Estland, Lettland und Litauen wird in diesen Berichten 
folgendes festgestellt: 

• In Litauen und Lettland sind die LRG teilweise an der Entwicklung der NRP beteiligt, wobei ausführlichere 
Beschreibungen in den NRP enthalten sind. In Litauen wird auf diese Rolle der LRG im NRP nur allgemein 
und in nebensächlich hingewiesen. Im Gegensatz wird im NRP besonders auf die Rolle der LRG in 
Lettland hingewiesen. Die NRP der Tschechischen Republik und Estlands enthalten jedoch keinen 
Hinweis auf die Beteiligung der LRG an ihrer Ausarbeitung.  

• Die NRP der Tschechischen Republik, Estlands und Lettlands (aber nicht Litauens) beziehen sich auf die 
Rolle der LRG bei der Umsetzung der NRP, wobei sich die beschriebenen Rollen der LRG in den 
einzelnen Ländern jedoch erheblich unterscheiden:  

o CZ: Soziale Inklusion, Wohnen, Klimamaßnahmen, Energieeffizienz, Verkehr;  
o EE: Bildung (Prävention von Schulabbruch - „Youth Guarantee support system“, Programm 

„Youth Prop Up“), Beschäftigung, Verwaltung, Gesundheitsversorgung, soziale Inklusion 
(Menschen mit besonderen Bedürfnissen, Sozialdienste), Kinderbetreuung, Verkehrs- und 
Transportinfrastruktur, Raumplanung/Regionalentwicklung, Energieeffizienz, Umwelt, Reform 
des öffentlichen Sektors;  

o LV: Bildung (erweitertes Spektrum der Akteure bei der Umsetzung arbeitsbasierten Lernens), 
Verwaltung, Steuerpolitik, KMU/Unternehmensförderung, Verkehr und Verkehrsinfrastruktur.  

                                                
51 In allen EU-Amtssprachen verfügbar, https://portal.cor.europa.eu/europe2020/news/Pages/code_of_conduct_econ.aspx  
52 Verfügbar unter https://cor.europa.eu/en/engage/studies/Documents/NRP2018/NRP2018.pdf. Die Methodik zielt darauf 
ab, das Vorhandensein verschiedener Elemente des Verhaltenskodex auf nationaler Ebene zu bewerten, z. B. ob die NRP 
die territorialen Unterschiede und Herausforderungen und die Auswirkungen verschiedener politischer Maßnahmen auf 
territorialer Ebene widerspiegeln; die Einbeziehung der LRG in die Ausarbeitung, Durchführung und Bewertung der NRP; die 
institutionellen Kapazitäten der LRG sowie Partnerschafts- und Mehrebenen-Governance-Modelle. 

https://portal.cor.europa.eu/europe2020/news/Pages/code_of_conduct_econ.aspx
https://cor.europa.eu/en/engage/studies/Documents/NRP2018/NRP2018.pdf
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Einige Beispiele für maßgebliche Praktiken bei der Umsetzung der NRP-Prioritäten werden auch im Anhang der 
NRP dargestellt, was auf eine gewisse Beteiligung der LRG am gesamten Semesterverfahren hindeutet.  

Schlussfolgerungen und Themenbereiche für Erörterungen und 
Verbesserungen 
Insgesamt ist die Beteiligung der Sozialpartner am Verfahren des Europäischen Semesters in den einzelnen 
Ländern, die in dem regionalen Workshop untersucht wurden, unterschiedlich. Insgesamt gibt es immer noch 
ungelöste Fragen hinsichtlich des Umfangs des Einflusses der Sozialpartner auf die endgültigen Entscheidungen. 
Es wäre wichtig, genauer festzustellen, in welcher Hinsicht und wie dieser Einfluss in Zukunft verstärkt werden 
könnte. In den letzten Jahren hat das Interesse an einer direkteren Beteiligung zugenommen, und es wurden 
Anstrengungen für einen aktiveren Dialog über das Europäische Semester mit den Semesterbeauftragten und 
den Spitzenverbänden der Gewerkschaften unternommen.  

Es wird davon ausgegangen, dass eine stärkere Beteiligung einen erheblichen Zeitaufwand und Kenntnisse sowie 
eine Änderung der etablierten Verfahren erfordert. Der Aufbau und die Entwicklung von Kapazitäten könnten 
einen wichtigen Beitrag in diesem Bereich leisten, ebenso wie ein strukturierteres und offeneres Herangehen der 
nationalen Regierungen an eine Einbindung der Sozialpartner und der LRG in das Verfahren des Europäischen 
Semesters. Es gibt Potenzial für die Entwicklung strukturierterer und operativer Maßnahmen für eine stärkere 
Einbeziehung der LRG-Sozialpartner. Generell möchten die Sozialpartner aktiver beteiligt werden und ihre 
Möglichkeiten zu einer erweiterten Einflussnahme auf die Ergebnisse des Semesters verbessern. Eine weitere 
Verbesserung wäre es, sicherzustellen, dass mehr Informationen über das Semester die lokalen und regionalen 
Akteure erreichen, die stärker über das Verfahren des Europäischen Semesters informiert werden sollten. Das 
Verfahren könnte auf nationaler Ebene besser bekannt gemacht und aktiver diskutiert werden. Daher gibt es 
Potenzial für Verbesserungen und eine weitere Feinabstimmung der Mechanismen und Beteiligungsverfahren. 

Im Allgemeinen ist die Bedeutung der jüngsten länderspezifischen Empfehlungen für den LRG-Sektor 
beträchtlich. Gleichzeitig gibt es eine Reihe kritischer Fragen (z. B. weitere Maßnahmen zur Beseitigung 
regionaler Ungleichheiten), deren Berücksichtigung bei den Diskussionen über das Europäische Semester nach 
Ansicht der Sozialpartner wichtig wäre.  
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Das gemeinsame Projekt von CEMR und EGÖD „Länderspezifische Gestaltung 
des Europäischen Semesters“ sucht nach neuen Wegen, um Kanäle einzurichten 

oder ggf. zu fördern, welche die Beteiligung der Sozialpartner am jährlichen 
Mechanismus des Europäischen Semesters ermöglichen. 

Es ist das übergeordnete Ziel dieses Projekts, die Rolle der europäischen und 
nationalen Sozialpartner der lokalen und regionalen Regierungen in Bezug 

auf den Entscheidungsprozess des Europäischen Semesters zu stärken und 
ihre Beteiligung an der Diskussion über die verschiedenen Ergebnisse des 

Semesters, das sind jährliche Wachstumserhebung, Länderberichte, nationale 
Reformprogramme und länderspezifische Empfehlungen, in den einzelnen 

Mitgliedstaaten homogener zu gestalten, wobei die nationalen Praktiken und 
Besonderheiten respektiert werden.

Dieses Projekt erhält die finanzielle Unterstützung der Europäischen Kommission, 
GD Beschäftigung, Soziales und Integration, Aufforderung zur Einreichung von 

Vorschlägen VP/2017/001.
www.ccre.org / www.epsu.org 
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